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Worum geht es hier? 

Der Zusatztext in leichter Sprache soll zum einen die Verständlichkeit der Vorlage insbe-

sondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten konkret verbessern, zum anderen für die 

Grundsätze der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit im Bereich Information und Kommu-

nikation im Sinne der Zielrichtungen 6 und 8 des LVR-Aktionsplans zur UN-Behinderten-

rechtskonvention sensibilisieren.  

Mit der Telefonnummer 0221-809-2202 erreicht man die zentrale Stabsstelle Inklusion – 

Menschenrechte – Beschwerden (00.300). Sie gibt oder vermittelt bei Bedarf gern wei-

tere Informationen. Bilder: © Reinhild Kassing. 

In leichter Sprache 

Manche Kinder, Jugendliche und Erwachsene erleben Gewalt. 

Besonders oft erleben Menschen mit Behinderungen Gewalt. 

 

Gewalt kann ganz unterschiedlich aussehen. 

Zum Beispiel: 

 Tritte und Schläge. 

 Bedrohen und Anschreien. 

 Angefasst werden. Obwohl man das nicht will. 

 Ignoriert werden.  

 Gewalt mit Fotos und Bildern. 

 

Der LVR will alle Menschen vor Gewalt schützen. 

Zum Beispiel in Wohnheimen und Werkstätten. 

Oder in der Schule. 

 

In dieser Vorlage berichtet der LVR: 

Das haben wir unternommen. 

Damit der Schutz vor Gewalt besser wird. 

 

Haben Sie Fragen zu diesem Text?  

Dann können Sie beim LVR in Köln anrufen: 

0221-809-2202. 

https://leichtesprachebilder.de/artikel.php?cat_id=19&art_id=742&suchbegriff=Handy&aktion=suchen
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Zusammenfassung 

Im September 2021 hat der LVR gemäß Vorlage Nr. 15/300 die übergreifend geltende 

Vorlage „Grundsätze des Gewaltschutzes im LVR“ vorgelegt (im Folgenden kurz: Grund-

satzpapier).  

Im Grundsatzpapier wurden verschiedene Vorkehrungen zum Gewaltschutz festgelegt, 

die unter Umständen auch über gesetzliche Anforderungen hinausgehen. 

Mit Blick auf die besonders vulnerablen Zielgruppen, für die der LVR in verschiedenen 

Rollen tätig ist, – dazu zählen einerseits Kinder und Jugendliche sowie andererseits er-

wachsene Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen – wurden fol-

gende Vorkehrungen beschlossen: 

1) Der LVR hat festgelegt, dass in allen Einrichtungen und Diensten, in denen er 

selbst Leistungen für vulnerable Zielgruppen erbringt, das Vorliegen eines ein-

richtungsbezogenen Gewaltschutzkonzeptes obligatorisch ist. 

2) Darüber hinaus wirkt der LVR im Rahmen seiner (rechtlichen) Zuständigkeiten und 

Möglichkeiten darauf hin, dass externe Leistungserbringer, die für vulnerable 

Zielgruppen tätig sind, einrichtungsbezogene Gewaltschutzkonzepte erstellen oder 

zumindest geeignete Präventionsmaßnahmen entwickeln und in der Praxis umset-

zen. 

Überdies wurde festgelegt: 

3) Alle Einrichtungen und Dienststellen des LVR (einschließlich der Zentralver-

waltung und der Außendienststellen) sollen sich mit dem Erfordernis von Gewalt-

schutzkonzepten befassen. 

Mit dem vorliegenden Monitoring-Bericht informiert die federführend verantwortliche LVR-

Stabsstelle Inklusion – Menschenrechte – Beschwerden erstmals seit Vorlage des Grund-

satzpapiers über den aktuellen Umsetzungsstand hinsichtlich dieser Vorkehrungen. 

Die Vorlage berührt insbesondere Zielrichtung 9 („Menschenrechtsbildung“), Zielrichtung 

10 („Kindeswohl“) und Zielrichtung 11 („Geschlechtergerechtigkeit“) des LVR-Aktions-

plans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. 
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Begründung der Vorlage Nr. 15/1044/1: 

Auf Anregungen des Ausschusses für Inklusion soll die Vorlage mit Blick auf das Thema 

der digitalen Gewalt auch dem Ausschuss für Digitale Entwicklung und Mobilität zur 

Kenntnis gebracht werden. 

Darüber hinaus soll die Vorlage auf Anregung des Sozialausschusses ebenfalls der Kom-

mission Gleichstellung zur Kenntnis gebracht werden. 

Zusätzlich wurde ein Link auf S. 18 aktualisiert. 

 

Begründung der Vorlage Nr. 15/1044:  

Erster Monitoring-Bericht zur Umsetzung  

der Grundsätze des Gewaltschutzes im LVR 
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1. Hintergrund: Grundsätze des Gewaltschutzes im LVR 

Im September 2021 hat der LVR gemäß Vorlage Nr. 15/300 die übergreifend geltende 

Vorlage „Grundsätze des Gewaltschutzes im LVR“ vorgelegt (im Folgenden kurz: Grund-

satzpapier).  

Das Grundsatzpapier definiert eine einheitliche Haltung des LVR zum Schutz vor Gewalt 

und beschreibt ein gemeinsames Verständnis der verschiedenen Erscheinungsformen von 

Gewalt (körperlich, psychisch, sexualisiert, strukturell).  

Das Grundsatzpapier soll einen Beitrag dazu leisten, dass alle Menschen, für die der LVR 

arbeitet und die im LVR arbeiten, eine einheitliche Qualität des Gewaltschutzes im LVR 

erwarten können und bestmöglich vor Gewalt geschützt werden. Zu diesem Zweck wur-

den im Grundsatzpapier verschiedene Vorkehrungen zum Gewaltschutz festgelegt, 

die unter Umständen auch über gesetzliche Anforderungen hinausgehen. 

Prioritär ist dabei, den Gewaltschutz in Bereichen zu verbessern, in denen der LVR für 

Menschen tätig ist, die besonders gefährdet sind, Opfer von Gewalt zu werden. Zu diesen 

vulnerablen Zielgruppen zählen insbesondere: 

- Kinder und Jugendliche (mit und ohne Behinderungen) sowie  

- erwachsene Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen, einschließ-

lich traumatisierter Menschen. 

Mit dem vorliegenden internen Monitoring-Bericht gibt die federführend verantwortliche 

LVR-Stabsstelle Inklusion – Menschenrechte – Beschwerden einen ersten Überblick 

über den aktuellen Umsetzungsstand hinsichtlich der im Grundsatzpapier getroffenen 

Vorkehrungen zum Gewaltschutz. Bezugspunkt ist der Zeitpunkt seit Vorlage des Grund-

satzpapieres im September 2021. Der Umsetzungsstand bezieht sich auf Aktivitäten bis 

Januar 2023. Der Monitoring-Bericht ist in einer dezernatsübergreifenden Zusammenar-

beit entstanden. 

 

Konkret wurden im Grundsatzpapier die folgenden Vorkehrungen festgelegt1: 

1) Der LVR hat festgelegt, dass in allen Einrichtungen und Diensten, in denen er 

selbst Leistungen für vulnerable Zielgruppen erbringt, das Vorliegen eines einrich-

tungsbezogenen Gewaltschutzkonzeptes nunmehr obligatorisch ist. Im Folgenden 

werden diese Einrichtungen und Dienste kurz als LVR-eigene Einrichtungen für 

vulnerable Zielgruppen bezeichnet. ( vgl. Gliederungsziffer 2 dieses Monito-

ring-Berichts) 

2) Darüber hinaus wirkt der LVR im Rahmen seiner (rechtlichen) Zuständigkeiten 

und Möglichkeiten darauf hin, dass externe Leistungserbringer, die für vul-

nerable Zielgruppen tätig sind, einrichtungsbezogene Gewaltschutzkonzepte er-

stellen oder zumindest geeignete Präventionsmaßnahmen entwickeln und in der 

Praxis umsetzen. ( vgl. Gliederungsziffer 3 dieses Monitoring-Berichts) 

                                         
1 Gegenüber dem Grundsatzpapier wurden die Vorkehrungen in ihrer Reihenfolge verändert, um im Monitoring-

Bericht eine bessere thematische Sortierung der Inhalte zu erreichen. 

https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/F7D88D0F8A9AD18BC1258745002E43E2/$file/Vorlage15_300.pdf
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Darüber hinaus wurde festgelegt: 

3) Alle Einrichtungen und Dienststellen des LVR (einschließlich der Zentralver-

waltung und der Außendienststellen) sollen sich mit dem Erfordernis von Gewalt-

schutzkonzepten befassen. ( vgl. Gliederungsziffer 4 dieses Monitoring-Berichts) 

Neben den genannten Vorkehrungen zum Gewaltschutz wurden im Grundsatzpapier auch 

fachliche Mindestanforderungen an einrichtungsbezogene Gewaltschutzkonzepte2 von 

LVR-Einrichtungen und -Diensten festgelegt. Diese Mindestanforderungen sollen zukünf-

tig bei Bedarf durch Rahmenkonzepte weiter konkretisiert werden. In Rahmenkonzep-

ten können weitergehende Anforderungen an einrichtungsbezogene Gewaltschutzkon-

zepte von Einrichtungen und Diensten definiert werden, die mit bestimmten Zielgruppen 

arbeiten. 

Seit September 2021 wurde zwei Papiere vorgelegt, die zugleich als LVR-Rahmenkon-

zepte für spezifische Zielgruppen fungieren und damit bei der Erstellung von einrich-

tungsbezogenen Gewaltschutzkonzepten im LVR zu beachten sind:  

- Die beiden Landesjugendämter in NRW haben 2021 die Broschüre „Aufsichtsrechtliche 

Grundlagen – Organisationale Schutzkonzepte in betriebserlaubnispflichtigen Einrich-

tungen für Kinder und Jugendliche nach § 45 SGB VIII“ entwickelt und veröffentlicht 

(vgl. Vorlage Nr. 15/659, vgl. Gliederungsziffer 3.1). In Bezug auf LVR-eigene Ein-

richtungen und Dienste fungiert diese Broschüre gleichzeitig als Rahmenkonzept für 

Kinder und Jugendliche im Sinne des Grundsatzpapiers. 

- Aufbauend auf dem Grundsatzpapier hat das LVR-Dezernat Soziales im Herbst 2021 

ein „Eckpunktepapier zum Gewaltschutz bei Leistungen der sozialen Teilhabe“ formu-

liert. Dieses enthält konkrete Anforderungen an vorzuhaltende Gewaltschutzkonzepte 

aus Sicht des LVR (vgl. Gliederungsziffer 3.2). In Bezug auf LVR-eigene Einrichtungen 

und Dienste, die Leistungen der sozialen Teilhabe anbieten, ist dieses Eckpunktepa-

pier auch als Rahmenkonzept für erwachsene Menschen mit Behinderungen im Sinne 

des Grundsatzpapiers zu betrachten.  

Das Grundsatzpapier des LVR stand auch im Mittelpunkt des 4. LVR-Dialog Inklusion 

und Menschenrechte (19. November 2021) und wurde dort kritisch und konstruktiv mit 

der Zivilgesellschaft diskutiert.3  

Das Grundsatzpapier des LVR wurde zudem im Abschlussbericht der Expertenkommis-

sion der Landesregierung „Herausforderndes Verhalten und Gewaltschutz in 

Einrichtungen der Behindertenhilfe“ vom Dezember 2021 ausdrücklich gewürdigt (s. 

dort S. 42).4  

                                         
2 Im Grundsatzpapier wurde die synonyme Bezeichnung „Institutionelle Gewaltschutzkonzepte“ verwendet. Auf-

grund der besseren Verständlichkeit wird hier durchgehend der Begriff „Einrichtungsbezogene Gewaltschutzkon-

zepte“ verwendet. 

3 Die Dokumentation wurde veröffentlicht unter www.dialog.lvr.de. 

4 Der LVR hat mit Vorlage Nr. 15/912 zu den Empfehlungen der Expertenkommission ausführlich Stellung ge-

nommen. 

https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/19B3BCCBB5F28F14C125878B00320A29/$file/Vorlage15_659.pdf
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/986EAFB84E6DEFAFC125882B002AB726/$file/Vorlage15_912.pdf


8 

 

Der Abschlussbericht bildete den Ausgangspunkt für die zwischenzeitlich ins Leben geru-

fene „Landesinitiative Gewaltschutz NRW“, der sich der LVR im September 2022 an-

geschlossen hat (vgl. Vorlage Nr. 15/1417).  

Im Kontext der Landesinitiative hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

(MAGS NRW) das Institut für Pflegewissenschaft an der Universität zu Köln damit beauf-

tragt, ein „Muster-Rahmenkonzept Gewaltprävention“ zu erarbeiten. Auch in diesem Kon-

text wurde das Grundsatzpapier des LVR wahrgenommen und die LVR-Stabsstelle Inklu-

sion – Menschenrechte – Beschwerden zur Beteiligung an einem Expert*innen-Workshop 

eingeladen. 

2. Gewaltschutz in LVR-eigenen Einrichtungen für  

vulnerable Zielgruppen 

Im Grundsatzpapier hat der LVR festgelegt, dass in allen Einrichtungen und Diensten, in 

denen er selbst Leistungen für vulnerable Zielgruppen (s.o.) erbringt, das Vorliegen eines 

einrichtungsbezogenen Gewaltschutzkonzeptes nunmehr obligatorisch ist (vgl. Gliede-

rungsziffer 1).  

Zu den LVR-eigenen Einrichtungen und -Diensten für vulnerable Zielgruppen zählen ins-

besondere:  

- Im Dezernat Kinder, Jugend und Familie (Dezernat 4) 

o die Einrichtungen und Dienste der LVR-Jugendhilfe Rheinland. 

- Im Dezernat Schulen, Inklusionsamt, Soziale Entschädigung (Dezernat 5) 

o die LVR-Förderschulen (einschließlich der zugehörigen Kindergärten/Frühför-

derzentren) 

o die LVR-Klinikschulen. 

- Im Dezernat Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen (Dezernat 8) 

o die Einrichtungen und Dienste des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen  

o die LVR-Kliniken. 

Im Folgenden wird dargestellt, in welchen LVR-eigenen Einrichtungen für vulnerable Ziel-

gruppen bereits einrichtungsbezogene Gewaltschutzkonzepte vorliegen oder aktuell erar-

beitet werden. 

2.1 LVR-Jugendhilfe Rheinland 

Die LVR-Jugendhilfe Rheinland (JHR) ist Träger von Maßnahmen der Kinder- und Jugend-

hilfe im ambulanten, teilstationären und stationären Setting sowie Anbieter von Ausbil-

dungsmaßnahmen, einschließlich sog. intensivpädagogischer Angebote für dissoziale und 

besonders auffällige Jugendliche und junge Erwachsene. Zielgruppe sind Kinder und Ju-

gendlichen mit Bedarf an Hilfen zur Erziehung sowie Kinder und Jugendliche mit einer 

seelischen Behinderung gemäß § 35a des SGB VIII im Sinne der Eingliederungshilfe. 
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Mit dem im Juni 2021 in Kraft getretenen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) 

wurde das SGB VIII in einem weiteren Schritt reformiert. Ein wichtiger Baustein sind ver-

pflichtende Konzepte, die zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen und zu 

deren Schutz vor Gewalt in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe einzuführen sind. 

Sogenannte Schutzkonzepte sind individuell in jeder bestehenden Einrichtung zu erstellen 

und unterliegen der Prüfung durch die betriebserlaubniserteilende Behörde (vgl. Gliede-

rungsziffer 3.1). Folglich ist die JHR als Träger in der gesetzlichen Verantwortung, ein auf 

die eigenen Strukturen und Angebote bzw. Maßnahmen bezogenes einrichtungsbezoge-

nes Gewaltschutzkonzept zu erarbeiten und zu implementieren. 

Die Betriebs- und die Einrichtungsleitungen der LVR-Jugendhilfe Rheinland, der Standorte 

Euskirchen, Solingen, Tönisvorst und Remscheid, erstellen derzeit ein erweitertes Gewalt-

schutzkonzept und legen übergreifende Rahmenbedingungen für die Einrichtungen der 

JHR fest. Diese werden auf Einrichtungsebene sukzessive konkretisiert und umgesetzt. 

Die Basis bilden bereits bestehende Gewaltschutzkonzepte und Standards, die sich in der 

LVR-Jugendhilfe bewährt haben. Elemente und Inhalte eines Schutzkonzeptes können 

Leitbild, Verhaltenskodex, Partizipation, Handlungsplan etc. sein. Diese gilt es, in einem 

Prozess mit den Mitarbeitenden der JHR zu gestalten.  

Die JHR sieht den gesetzlichen Auftrag für die Implementierung des Schutzkonzeptes 

selbst als eine Chance, um die Mitarbeitenden im Umgang miteinander und mit den Kin-

dern und Jugendlichen zu sensibilisieren und die Aufmerksamkeit für ungerechtfertigtes 

und gewalttätiges Verhalten zu fördern. Es fordert zur eigenen Auseinandersetzung mit 

dem Thema auf. Das Schutzkonzept soll handlungsorientiert und im permanenten Fokus 

im Sinne einer gelebten Unternehmenskultur entwickelt und verstanden werden. 

Mit der Betriebsleitung und den Einrichtungsleitungen hat am 6. Mai 2022 ein erster 

Workshoptag mit Prof. Dr. Wazlawik stattgefunden, der sich seit vielen Jahren mit der 

Thematik Gewalt und Missbrauchsformen sowie der Entwicklung von Schutzkonzepten 

beschäftigt. In diesem Workshoptag wurden bereits weitere Meilensteine für die Erstel-

lung des erweiterten Gewaltschutzkonzeptes definiert. Im Verlauf des Jahres 2022 wur-

den auf Einrichtungsebene weitere Arbeitsgruppen gebildet. Nach der aktuellen Planung 

sollen Anfang 2024 die erweiterten Gewaltschutzkonzepte in den Einrichtungen erstellt 

sein.  

Die JHR versteht die Erstellung des erweiterten Gewaltschutzkonzeptes als einen kontinu-

ierlichen Prozess. Das erarbeitete Gewaltschutzkonzept wird auch nicht als ein Endpro-

dukt verstanden, sondern vielmehr als etwas Fortlaufendes, was sich ergänzen und ver-

ändern darf und wird. 

2.2 LVR-Förderschulen 

Der LVR ist gesetzlich verpflichteter Schulträger für die Förderschwerpunkte körperliche 

und motorische Entwicklung, Hören und Kommunikation, Sehen sowie Sprache in der Se-

kundarstufe I. Als Schulträger ist der LVR mit den sog. äußeren Schulangelegenheiten 

betraut. Die Prävention von Gewalt in Schulen ist als sog. innere Schulangelegenheit auf-

zufassen und daher im Verantwortungsbereich der Schulaufsicht mit den zugeordneten 

Institutionen (Ministerium, Bezirksregierung, Schulämter) verortet. Es handelt sich damit 

primär um eine Aufgabe der in der Schule tätigen Mitarbeitenden des Landes, vor allem 



10 

 

der Schulleitungen. Insbesondere ist das Erfordernis eines Schutzkonzeptes gegen Ge-

walt und sexuellen Missbrauch schulgesetzlich geregelt und somit für jede Schule, 

auch für die Schulen in Trägerschaft des LVR, obligatorisch (§ 42 Abs. 6 SchulG NRW). 

Die Schulleitungen der LVR-Förderschulen fungieren zugleich als Dienststellenleitungen 

für den LVR. Zudem arbeiten das LVR-Schulträgerpersonal (z.B. in den Bereichen Sekre-

tariat, Hausmeister*innen, Pflege und Therapie) und das Landespersonal in den Förder-

schulen immer eng zusammen. Sie sind damit letztlich gemeinsam vor die Aufgabe ge-

stellt, die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen zu schützen. 

Im Rahmen des schulfachlichen Fortbildungsprogramms „Fachkompetenzen LVR-

Schulen und LVR-Internat“ bietet der LVR seinem Schulträgerpersonal u.a. die Veranstal-

tung „Prävention sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen mit Behinde-

rung“ an. Zielgruppe des Seminars sind alle interessierten LVR-Mitarbeitenden der LVR-

Förderschulen. Inhaltlich befassen sich die Teilnehmenden mit einem Überblick über den 

aktuellen Forschungs- und Wissensstand zum Thema „Sexualisierte Gewalt gegen Men-

schen mit Behinderungen“. Anhand von Präventionsmaterialien vermittelt das Seminar 

handlungspraktische Kompetenzen zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. In Klein-

gruppenarbeit werden Gespräche mit Kindern und Jugendlichen geübt. Darüber hinaus 

zeigt es auf, wie einrichtungsspezifische Schutzkonzepte gegen (sexualisierte) Gewalt 

aussehen können und wie diese entwickelt werden können. Das Fortbildungsprogramm 

für das Schulträgerpersonal wird fortlaufend auf seine Passung zur Nachfrage überprüft, 

sodass ggf. auch zusätzliche Veranstaltungen angeboten werden. 

Von präventiven Maßnahmen abzugrenzen ist jede Form einer akuten schulischen Krise, 

die mit der Androhung oder konkreten Anwendung von körperlicher und/oder seelischer 

Gewalt einhergeht. Dies kann z.B. die Androhung einer Amoktat, eines sexuellen Über-

griffs oder eines anderen Gewaltaktes sein. Zum Umgang mit einer konkreten schuli-

schen Krise existieren Verfahrens- und Verhaltensmaßgaben seitens des Landes NRW, 

die im „Notfallordner für Schulen in NRW – Hinsehen und Handeln“ systematisch aufbe-

reitet zur Verfügung stehen und die von der Unfallkasse NRW herausgegeben und regel-

mäßig aktualisiert werden.  

Zu den konkreten Maßnahmen des Schulträgers zur Amokprävention gehören drei 

Punkte: 

- Benachrichtigung des Personals über die konkrete Gefahr eines Amoklaufs mittels 

elektroakustischer und optischer Anlagen: In den vergangenen Jahren wurden die 

elektroakustischen Alarmierungssysteme in den LVR-Schulen geprüft und, falls not-

wendig, behinderungsspezifisch angepasst (z.B. eindeutige, amokspezifische optische 

Alarmierung an Förderschulen mit dem Schwerpunkt Hören und Kommunikation). Es 

wird ein Hinweistext eingespielt, der dem eingewiesenen Personal die Situation ver-

deutlicht, bei den Schüler*innen jedoch keine Panik auslöst, z.B. „Wir haben ein tech-

nisches Problem. Bitte gehen Sie in ihre Klassenräume“. Gleichzeitig signalisieren far-

bige Blitzleuchten den hörgeschädigten Schüler*innen und Mitarbeitenden, dass sie 

ihre Klassenräume aufsuchen sollen. 

- Es wurden in allen Klassenräumen Einschlussmöglichkeiten von innen geschaffen, die 

auch ohne Schlüssel von den Schüler*innen zu bedienen sind. Darüber hinaus haben 
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die Klassenräume Telefone, von denen aus eine Verbindung nach draußen zu den Ein-

satzkräften geschaltet werden kann. 

- Ein einheitliches Beschilderungskonzept für alle Förderschulen ist zurzeit noch in der 

Entwicklung. Ziel ist es, dass sich die Einsatzkräfte innerhalb des Gebäudes sehr 

schnell zurechtfinden und notwendige Maßnahmen effektiv und zielgerichtet vorneh-

men können. Das neue Beschilderungskonzept ersetzt idealerweise den Bestand und 

ermöglicht dann auch den Schüler*innen sowie Lehrkräften und Besuchenden eine 

leichte Orientierung im Gebäude. 

2.3 LVR-Klinikschulen 

In den beiden LVR-Klinikschulen werden Kinder und Jugendliche aller Altersstufen unter-

richtet, die in den LVR-Kliniken in Bedburg-Hau und Viersen in Behandlung sind und vo-

rübergehend ihre reguläre Schule an ihrem Wohnort nicht besuchen können. 

Für diese beiden Schulen gelten grundsätzlich die gleichen Maßnahmen, wie sie bereits 

unter Gliederungsziffer 2.2 für die LVR-Förderschulen dargestellt wurden. Da an diesen 

Standorten im wesentlichen Schüler*innen mit psychischen Erkrankungen beschult wer-

den, wurden insbesondere die Maßnahmen zur Amokprävention entsprechend angepasst. 

2.4 LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen 

Durch die Fusion der drei ehemaligen Netze, durch die jüngste Novellierung des Wohn- 

und Teilhabegesetz NRW (WTG) und durch die Anforderung des Leistungsträgers der Ein-

gliederungshilfe, ein Gewaltschutzkonzept in Anlehnung an das vorgegebene Eckpunkte-

papier zu erarbeiten und einzureichen (vgl. Gliederungsziffer 3.2.1), gab es im LVR-Ver-

bund Heilpädagogischer Hilfen (LVR-Verbund HPH) Handlungsbedarf in Bezug auf die 

(Neu-)Konzeptionierung der Gewaltprävention. Es wurde eine gemeinsame verbundüber-

greifende Vorgehensweise zur Prävention von Gewalt sowie zum Umgang mit Gewaltvor-

kommnissen entwickelt. Der Prozess der Sicherstellung der Mitwirkung der Nutzer*innen-

beiräte wurde ebenfalls definiert. 

Aktuell wird eine Schulungsplanung konzeptioniert, in der beschrieben wird, wie die Mit-

arbeitenden in 2023 in die neue verbundsübergreifende Vorgehensweise eingeführt wer-

den. Für eine ausführliche Darstellung der inhaltlichen Schwerpunkte des verbundwei-

ten Rahmenkonzeptes5 zur Prävention und zum Schutz vor Gewalt sowie der partizipa-

tiven Vorgehensweise bei der Erstellung des Konzeptes sei auf den 5. Qualitäts- und Leis-

tungsbericht für den LVR-Verbund HPH (Vorlage Nr. 15/1041) verwiesen. Auf Basis des 

neuen Rahmenkonzeptes zur Prävention und zum Schutz vor Gewalt werden einrich-

tungsbezogen Konkretisierungen erstellt, um das Gewaltschutzkonzept auf die jeweiligen 

Einrichtungen und Dienste anzupassen. 

Das bereits fertiggestellte Rahmenkonzept befindet sich aktuell in einem Abstimmungs-

prozess mit dem Leistungsträger. Dieser wird zeitnah vollzogen und die standortspezifi-

schen Konkretisierungen auf Basis des abgestimmten Rahmenkonzepts bis Ende 2023 

abgeschlossen sein. 

                                         
5 Diese Begrifflichkeit beschreibt hier ein einrichtungsübergreifendes Träger-Konzept. Nicht gemeint ist hier ein 

Rahmenkonzept im engeren Sinne des Grundsatzpapiers (vgl. Gliederungsziffer 1). 

https://dom-zv32/notesapp/zv/LVIS/lvr_vorlagen_15WP.nsf/0/CF1C2137CF7A7C82C125885A00267FDA?OpenDocument&view=WEBVorlageNummer&kat1=Vorlage&kat2=Nummer
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Zur Sicherstellung der Umsetzung des Konzepts zur Prävention und zum Schutz vor Ge-

walt wurde die „AG zur Gewaltprävention und zum Schutz vor Gewalt“ gegründet. 

Diese ist paritätisch-partizipativ besetzt mit Kund*innen sowie Mitarbeitenden des LVR-

Verbund HPH. Sie fungiert als interne Monitoring- und Controllingstelle und ist für die 

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Themenfeldes und des Rahmenkonzepts 

zur Prävention und zum Schutz vor Gewalt im LVR-Verbund HPH zuständig. 

Ein wichtiger Baustein der Gewaltprävention ist das Empowerment der Kund*innen. Um 

die Organisation dahingehend weiter zu entwickeln, wurde die „AG Partizipation“ vom 

LVR-Verbund HPH und Dezernat 8 ins Leben gerufen. Grundsätzliches Ziel der AG ist es, 

in den nächsten drei Jahren Partizipation im LVR-Verbund HPH zu identifizieren, zu be-

werten und Verbesserungsvorschläge zu entwickeln: Welche Bedeutung hat Partizipation 

für den LVR-Verbund HPH? Wo wird bereits partizipativ gearbeitet und gehandelt? Wo 

muss Partizipation erst noch ermöglicht oder weiterentwickelt werden? Welche Erfahrun-

gen wurden beim partizipativen Handeln gemacht? Wie kann Partizipation für alle attrak-

tiv gemacht werden? Welche Mittel und Arten der Kommunikation stehen zu Verfügung? 

In diesen Prozess sind die Kund*innen aktiv mit eingebunden. Zu den Mitgliedern der AG 

zählen aktuell 13 Kund*innen, 3 Mitarbeitende aus verschiedenen Regionen und Hierar-

chieebenen sowie das sogenannte „Parti-Team‟ (4 Mitarbeitende aus dem LVR-Verbund 

HPH sowie aus Dezernat 8), das sich auch um die Organisation der AG kümmert. 

Um die vorhandene Expertise in den Themenfeldern sexuelle Selbstbestimmung und se-

xualisierte Gewalt zu bündeln, werden die Arbeitsgruppen der ausgebildeten „ReWiKs – 

Lots*innen“6 und der „AG gegen sexualisierte Gewalt“ künftig zusammengelegt.  

Bereits vor einiger Zeit wurde im Rahmen einer kooperativen Zusammenarbeit zwischen 

dem Dezernat 8 und dem LVR-Verbund HPH der Dilemmata-Katalog entwickelt. An-

hand von z.B. Rollenspielen, bewusst uneindeutig formulierten Situationsbeschreibungen 

oder einfachen Übungen werden Mitarbeitende dazu angehalten, sich mit schwierigen Si-

tuationen, der eigenen Wahrnehmung und Haltungen sowie mit möglichen Vorgehenswei-

sen kritisch-reflektierend auseinanderzusetzen. Grundsätzlich fokussiert dieser Dilem-

mata-Katalog das Themenfeld der sexualisierten Gewalt. Aufgrund der guten Erfahrungen 

mit diesem Instrument, soll es nun auch als handhabbare Methode zum Gewaltschutz 

weiterentwickelt werden, mit der möglichst viele Formen und Dimensionen von Gewalt 

berücksichtig werden.  

2.5 LVR-Kliniken 

In den LVR-Kliniken werden sowohl Kinder und Jugendliche als auch erwachsene Men-

schen mit psychischen Erkrankungen behandelt. Zum Teil liegt bei den Behandelten ne-

ben einer psychischen Erkrankung auch eine Behinderung vor. 

Das Thema Gewaltschutz betrifft die LVR-Kliniken in all ihren Einrichtungen und Diensten, 

einschließlich derer im Rahmen der Eingliederungshilfe (insb. Abteilungen für Soziale Re-

habilitation). 

                                         
6 ReWiKs: Seit 2014 fördert die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung das Forschungsprojekt „Refle-

xion, Wissen, Können – Qualifizierung von Mitarbeitenden und Bewohnerinnen und Bewohnern zur Erweiterung 

der sexuellen Selbstbestimmung für erwachsene Menschen mit Behinderungen in Wohneinrichtungen“ der Hum-

boldt Universität Berlin und der KatHO NRW. Im Rahmen eines modularen Fortbildungsprogramms wurde ein-

zelne Mitarbeitende des LVR-Verbund HPH zu sogenannten ReWiKs-Lots*innen qualifiziert. 



13 

 

2.5.1 Erwachsenenpsychiatrie und übergreifende Aktivitäten 

Im Bereich der Erwachsenenpsychiatrie beschäftigt sich seit Jahren der „Arbeitskreis 

Zwang-, Gewalt- und Suizidprävention“ mit der Problematik des Gewaltschutzes. So 

wurde z.B. in den letzten Jahren klinikweit das komplexe Behandlungskonzept „Safe-

wards“ eingeführt, das sowohl auf die Haltung der Mitarbeitenden und die Beziehungs-

gestaltung als auch auf konkrete deeskalierende Interventionen abzielt. Regelmäßig wer-

den die Mitarbeitenden zusätzlich in Deeskalationstechniken geschult. 

Im psychiatrischen Klinikkontext ist außerdem immer auch die Ausübung von Zwang im 

Zusammenhang mit Gewaltereignissen zu betrachten. Das LVR-interne Benchmarking 

von Zwangsmaßnahmen soll neben der Wachsamkeit für die Problematik auch die 

Analyse von Bedingungsfaktoren und die Diskussion von Maßnahmen zur Reduktion von 

Zwang und Gewalt auf eine sachliche und konstruktive Grundlage stellen. So konnten 

z.B. die jüngsten Auswertungen von Zwangsmaßnahmen im zeitlichen Kontext zur Auf-

nahme zeigen, dass hier eine besondere Häufung stattfindet. Dies lenkt den Blick auf ein 

besonders zu betrachtendes Zeitfenster. Die Analysen werden im Jahr 2023 klinikbezo-

gen vertieft werden. 

Ein weiteres wichtiges Instrument ist die Nachbesprechung von Zwangsmaßnahmen 

gemeinsam mit den Patient*innen, dessen Umsetzung und Durchführung Teil der Zielver-

einbarungen in 2022 mit den LVR-Kliniken war. Aktuell erfolgt eine Bewertung der Nach-

besprechungen, um über das weitere Vorgehen in 2023 zu entscheiden. Die Nachbespre-

chungen dienen dem wechselseitigen Verständnis und der Vermeidung von künftigen Es-

kalationen. 

Der Arbeitskreis „Zwang-, Gewalt- und Suizidprävention“ hat einen Leitfaden zur Nachbe-

sprechung von Zwangsmaßnahmen erstellt, in dem neben dem therapeutischen Kontext 

auch die Verbindlichkeit der Durchführung dargestellt wird, entsprechend den gesetzli-

chen Regeln nach PsychKG NRW und StrUG, bzw. gemäß den Empfehlungen der S3-Leit-

linie zur Verhinderung von Zwang. 

Der Lenkungsausschuss Qualitätsmanagement hat sich in seiner Sondersitzung Risikoma-

nagement im Dezember 2022 mit dem Risiko „Zwangsmaßnahmen“ beschäftigt. Als Maß-

nahmen zur Sekundärprävention wurden hier neben den therapeutischen und organisato-

rischen Faktoren auch bauliche Gestaltungselemente dargestellt, die bei Neu- und Um-

bauten berücksichtigt werden können. 

Die Strategiekonferenz des Klinikverbunds im Frühjahr 2022 hat sich außerdem unter der 

Überschrift „Sicherheit im LVR-Klinikverbund: Die Perspektive der Mitarbeiten-

den“ schwerpunktmäßig den Auswirkungen von Gewaltereignissen auf die Mitarbeitenden 

gewidmet. Die abgeleiteten Maßnahmen betreffen neben klinikbezogenen Prozessen auch 

die Kooperation mit externen Partnern, z.B. aus der Gemeindepsychiatrie, der Polizei und 

den Gerichten. 

In diesem Kontext hat der Lenkungsausschuss Qualitätsmanagement in Übereinstim-

mung mit der S3-Leitlinie „Verhinderung von Zwang: Prävention und Therapie aggressi-

ven Verhaltens bei Erwachsenen“ die Empfehlung ausgesprochen, eine modifizierte 

SOAS-R-Skala als Ergänzung bestehender Meldeverfahren wie dem elektronischen Ver-

bandsbuch im gesamten LVR-Klinikverbund einzuführen. 



14 

 

2.5.2 Abteilungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psy-

chosomatik (KJPPP) und Abteilungen für Soziale Rehabilitation 

Die Abteilungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik 

(KJPPP) als auch die Abteilungen für Soziale Rehabilitation im Klinikverbund zeichnen sich 

durch ihr besonders vulnerables Klientel aus. In beiden Abteilungen bestehen seit vielen 

Jahren Gewaltschutzkonzepte mit unterschiedlichen Schwerpunkten.  

Für die KJPPP wird aktuell die Weiterentwicklung der bestehenden Gewaltschutzkon-

zepte zu einem gemeinsamen „Rahmenkonzept“7 initiiert. Dieser Prozess wird aus der 

Verbundzentrale gesteuert, wobei die inhaltliche Entwicklung und Umsetzung der einrich-

tungsspezifischen Gewaltschutzkonzepte in der Verantwortung der jeweiligen Abteilungs-

leitung liegt und partizipativ gestaltet werden wird. 

Die Fachkonferenz KJPPP wird sich Ende März 2023 erneut mit diesem Thema befassen. 

Die zunächst abschließende Erstellung eines gemeinsamen Rahmenkonzepts bis Ende 

2023 erscheint realistisch. 

In den Abteilungen für Soziale Rehabilitation besteht bereits ein „Rahmenkonzept 

zur Gewaltprävention“8 (Kahl/Mertens), welches in der Verbundkonferenz im Dezember 

2017 verabschiedet wurde und seit diesem Zeitpunkt in den Abteilungen umgesetzt und 

gelebt wird. In der letzten Verbundkonferenz im April 2022 wurde beschlossen, dass 

ebenfalls in einem von der Verbundzentrale gesteuerten Prozess die Weiterentwicklung 

der individuellen, abteilungsspezifischen Präventionskonzepte entsprechend den neuen 

Anforderungen aus dem WTG und dem Grundsatzpapier „Gewaltschutz im LVR“ erfolgen 

soll. In den Abteilungen liegt die inhaltliche Ausgestaltung in expliziter Verantwortung der 

jeweiligen Leitung und wird dort durch eine verantwortliche, arbeitsfähige Projektgruppe 

partizipativ umgesetzt. In der Hälfte der Abteilungen wurden bereits die zuletzt weiter-

entwickelten Konzepte fertiggestellt, in den übrigen Abteilungen ist der Prozess in der Fi-

nalisierung. Dieser Prozess wird voraussichtlich bis etwa Mitte 2023 abgeschlossen sein.  

Die hier getroffene, gemeinsame Verpflichtung aller Mitarbeitenden der Abteilungen ist 

eine strikte Orientierung an den Rechten der Klient*innen. Die Mitarbeitenden nehmen 

eine Haltung ein und transportieren diese in der täglichen Arbeit, welche gewaltfreie Be-

gegnung und Miteinander sowohl für Klient*innen als auch für Mitarbeitende forciert und 

ermöglicht. Die Abteilungen für Soziale Rehabilitation setzen sich für die Prävention von 

gewalttägigen Handlungen und zugleich eine Sensibilisierung für die Vielfalt möglicher Er-

scheinungen von Gewalt ein, welche weit über Formen körperlicher Übergriffe hinausge-

hen. 

Außerdem werden regelmäßige (jährliche) Fortbildungen zum Gewaltschutz – auch in 

Einklang mit den Vorgaben des WTG – konzipiert und umgesetzt. Ein zweiteiliges Auf-

taktseminar wurde in der LVR-Akademie durchgeführt (s.u.). 

                                         
7 Diese Begrifflichkeit beschreibt hier ein einrichtungsübergreifendes Träger-Konzept. Nicht gemeint ist hier ein 

Rahmenkonzept im engeren Sinne des Grundsatzpapiers (vgl. Gliederungsziffer 1). 
8 Vgl. Fußnote 6. 
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2.5.3 LVR-Institut für Forschung und Bildung 

Das LVR-Institut für Forschung und Bildung (im Dezernat Klinikverbund und Verbund 

Heilpädagogischer Hilfen) – Sparte Bildung – bietet ein vielfältiges Bildungsprogramm für 

die LVR-Mitarbeitenden zu Fach- und Führungsthemen in der Psychiatrie. Das Programm 

umfasst dabei freiwillige Seminare, die (auch) explizit auf eine gestärkte Handlungs-

kompetenz zum Thema Gewaltschutz abzielen. Exemplarisch zu nennen sind hier: 

- Gewaltprävention in Wohneinrichtungen der sozialen Rehabilitation 

- Beziehungsgestaltung im Maßregelvollzug: Zwischen Nähe und Distanz  

- Resilienz – Widerstandsfähigkeit gegenüber belastenden Situationen 

- Konflikte konstruktiv bewältigen 

- Safewards – Ein Modell zur Prävention und Reduzierung von Konflikten in psychiatri-

schen Institutionen 

- Die Bedeutung einer Recovery- und Safewards-Orientierung im Maßregelvollzug 

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Gruppencoachings, Gruppenselbsterfahrungs-Seminare 

sowie Klausurtage zur Teamentwicklung und Förderung multiprofessioneller Zusammen-

arbeit, in denen Themen im Zusammenhang mit der Prävention von Gewalt und im Um-

gang mit Gewaltvorkommissen bei Bedarf thematisiert werden können.  

Zusätzlich werden den in psychiatrischen LVR-Kliniken in der innerbetrieblichen Fortbil-

dung Pflichtfortbildungen zur Gewaltprävention durchgeführt. 

2.6 Zusammenfassung 

Dem LVR ist bewusst, dass die gemeinsame Erstellung und Implementierung eines Ge-

waltschutzkonzeptes, das tatsächlich gelebt wird, anspruchsvoll und zeitintensiv ist (s. 

Grundsatzpapier, S. 15).  

Zusammenfassend stellt sich für die LVR-Stabsstelle Inklusion – Menschenrechte – Be-

schwerden das folgende Bild dar:  

In allen LVR-eigenen Einrichtungen für vulnerable Zielgruppen lässt sich eine intensive 

Beschäftigung mit dem Thema Gewaltschutz feststellen. Dies hängt vermutlich auch da-

mit zusammen, dass für viele dieser Einrichtungen inzwischen – abseits der festgelegten 

Vorkehrungen im LVR-Grundsatzpapier – auch eine explizite gesetzliche Verpflichtung 

gilt, einrichtungsbezogene Gewaltschutzkonzepte zu erstellen und ggf. bei Prüfungen vor-

zulegen (z.B. auf Basis des SGB VIII, des SGB IX, des WTG NRW oder des SchulG NRW). 

Keine Pflicht besteht hierzu im Bereich der Einrichtung im Rechtskreis SGB V (Psychiat-

rie).
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Für die einzelnen Bereiche lässt sich zusammenfassend Folgendes festhalten: 

In der JHR wurde 2022 damit begonnen, auf Basis bestehender Konzepte und Standards 

das einrichtungsübergreifende Gewaltschutzkonzept neu aufzulegen. Dieses gilt es dann 

anschließend in und für die einzelnen Einrichtungen der JHR zu konkretisieren. Dabei ist 

eine Beteiligung der Mitarbeitenden vorgesehen. 

Die LVR-Förderschulen und LVR-Klinikschulen sind schulgesetzlich dazu verpflichtet, 

Schutzkonzepte gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch zu erstellen. Der aktuelle Um-

setzungsstand zur Anzahl der tatsächlich vorliegenden Gewaltschutzkonzepte gemäß § 

42 Abs. 6 SchulG NRW kann in folgenden Monitoring-Berichten dargestellt werden. Der 

LVR als Schulträger unterstützt das Thema Gewaltschutz selbst insbesondere mit Fortbil-

dungen sowie Maßnahmen zur Amokprävention. 

Im LVR-Verbund HPH ist der Prozess der Neukonzeption des verbundübergreifenden 

Gewaltschutzkonzeptes bereits weit fortgeschritten. Erkennbar wird dabei ein stark parti-

zipativer Ansatz, der neben den Mitarbeitenden im LVR-Verbund HPH auch die aktive Ein-

bindung der Kund*innen vorsieht.  

In den Abteilungen für Soziale Rehabilitation an den LVR-Kliniken wurde ein Prozess 

angestoßen, um die bestehenden abteilungsspezifischen Gewaltschutzkonzepte entspre-

chend den neuen Anforderungen aus dem WTG und dem Grundsatzpapier fortzuentwi-

ckeln. Der Prozess ist ebenfalls weit fortgeschritten.  

In den Abteilungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -

psychosomatik (KJPPP) der LVR-Kliniken gibt es ebenfalls bereits seit vielen Jahren 

Gewaltschutzkonzepte. Die Weiterentwicklung der bestehenden Gewaltschutzkonzepte zu 

einem gemeinsamen Rahmenkonzept wurde aktuell initiiert. 

Im Bereich der Erwachsenenpsychiatrie findet bereits seit vielen Jahren eine intensive 

fachliche Befassung mit dem Thema Gewalt statt (z.B. im Arbeitskreis „Zwang-, Gewalt- 

und Suizidprävention“ und im Lenkungsausschuss Qualitätsmanagement). Die Kliniken 

setzen sich auf unterschiedlichen Ebenen mit dem Thema Gewaltschutz differenziert aus-

einander. Das Thema findet sich wieder in entsprechenden Regelwerken der Kliniken mit 

regionalem Bezug sowie in fachlichen Konzepten und Leitlinien mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten. Der Fokus liegt hier seit vielen Jahren auf der Etablierung einer zeitge-

mäßen und tragfähigen Haltung, die dem Ziel des Gewaltschutzes gerecht wird. 
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3. LVR-Aktivitäten zur Stärkung des Gewaltschutzes 
durch externe Leistungserbringer für vulnerable Ziel-

gruppen 

Gemäß Grundsatzpapier wirkt der LVR im Rahmen seiner (rechtlichen) Zuständigkeiten 

darauf hin, dass externe Leistungserbringer, die für vulnerable Zielgruppen tätig sind, 

einrichtungsbezogene Gewaltschutzkonzepte erstellen oder zumindest geeignete Präven-

tionsmaßnahmen entwickeln und in der Praxis umsetzen (vgl. Gliederungsziffer 1).  

3.1 Aktivitäten des LVR-Landesjugendamtes 

Das im Juni 2021 in Kraft getretene Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) ver-

pflichtet das LVR-Landesjugendamt dazu, bei der Erteilung einer Betriebserlaubnis 

nach § 45 SGB VIII nunmehr auch die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung eines 

Konzeptes zum Schutz vor Gewalt als Voraussetzung zu überprüfen. Ein einrichtungsbe-

zogenes Gewaltschutzschutzkonzept stellt neben der pädagogischen Konzeption und den 

personellen, räumlichen und sachlichen Voraussetzungen der Träger jetzt eine verbindli-

che Mindestanforderung für die Erteilung der Betriebserlaubnis dar. 

Unter die Betriebserlaubnispflicht nach § 45 SGB VIII fallen Einrichtungen, in denen Kin-

der und Jugendliche ganztägig oder über einen Teil des Tages außerhalb ihrer Familie be-

treut werden (z.B. Kindertageseinrichtungen oder Wohneinrichtungen für Kinder mit Be-

hinderungen). 

Um die Einrichtungsträger bei der Erstellung von einrichtungsbezogenen Gewaltschutz-

konzepten zu unterstützen, haben die beiden Landesjugendämter in NRW im Jahr 2021 

gemeinsam das Papier „Aufsichtsrechtliche Grundlagen – Organisationale Schutz-

konzepte in betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen für Kinder und Jugendli-

che nach § 45 SGB VIII“ erarbeitet und veröffentlicht (vgl. Gliederungsziffer 1). Es gibt 

den Leistungserbringern einen differenzierten Fragenkatalog an die Hand, der viele wich-

tige Impulsfragen beinhaltet und so Raum zur Auseinandersetzung mit der Gewaltschutz-

Thematik bietet. Das Papier dient zugleich als Orientierungshilfe für die mit Betriebser-

laubnissen befassten Mitarbeitenden der Landesjugendämter.  

Neue Aufgaben im Kontext des Gewaltschutzes sind für das LVR-Landesjugendamt zu-

dem mit dem nordrhein-westfälischen Landeskinderschutzgesetz verbunden, welches 

überwiegend am 1. Mai 2022 in Kraft getreten. 

Ein Novum ist die darin verankerte Verpflichtung der Jugendämter, die Empfehlung der 

Landesjugendämter „Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauf-

trags gemäß § 8a SGB VIII“ als Mindeststandard ihrer Arbeit im Kinderschutz zu be-

rücksichtigen. Die beiden Landesjugendämter in NRW haben den Auftrag, diese Empfeh-

lung regelmäßig – spätestens alle fünf Jahre – weiterzuentwickeln. Auch sollen sie zur Si-

cherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien Empfehlungen entwi-

ckeln und fortschreiben. Im Januar 2023 hat der Landesjugendhilfeausschuss des LVR-

Landesjugendamtes eine „Empfehlung für die Pflegekinderhilfe – Anerkennung, Gestal-

tung, Beteiligung – Verwandtenpflege und Netzwerkpflege“ verabschiedet (vgl. Vorlage 

Nr. 15/1434). 

https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/B48AB1F6E5BB5206C1258936002E7136/$file/Vorlage15_1434.pdf
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Darüber hinaus werden im Landeskinderschutzgesetz der landesweite Aufbau von Kinder-

schutznetzwerken, die Verpflichtung zur Erstellung von Schutzkonzepten für diverse Auf-

gabenfelder der Kinder- und Jugendhilfe (also auch über die nach § 45 SGB VIII betriebs-

erlaubnispflichtigen Einrichtungen hinaus) sowie die Bereitstellung von Landesmitteln zur 

Fortbildung im Gesetz festgeschrieben.  

Dies wird zu einem weiteren deutlichen Ausbau der Fortbildung und Beratung des Lan-

desjugendamtes zu diesem Themenfeld führen.  

Zum Thema „Schutzkonzepte in der Kindertagesbetreuung“ wurden 2022 über 25 Veran-

staltungen in unterschiedlichsten Formaten (Fachtage, Websprechstunden, Vorträge in 

Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII, Kooperationsveranstaltungen mit dem NRW-

Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration 

(MKJFGFI), Spitzenverbänden und Trägern) für unterschiedliche Zielgruppen (Jugendäm-

ter, Träger, Fachberatungen, Leitungen) angeboten.  

Das Thema der sexualisierten Gewalt von Kindern und Jugendlichen hat zudem eine ge-

sonderte Beachtung erfahren (vgl. hierzu ausführlich Vorlage Nr. 14/3821/1). 

Im November 2022 wurde vom LVR-Landesjugendamt zusammen mit der Aktion Jugend-

schutz (AJS NRW) eine Arbeitshilfe „Rechte- und Schutzkonzepte – Praxistipps für die Ju-

gendförderung in NRW“ herausgegeben. Sie soll Fachkräfte und Personen unterstützen, 

die sich mit der Entwicklung und Umsetzung von Schutzkonzepten insbesondere im Be-

reich der Jugendförderung auseinandersetzen.9  

Darüber hinaus unterstützen die beiden Landesjugendämter die örtlichen Träger der Ju-

gendhilfe regelmäßig mit Empfehlungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben (§ 85 SGB 

Abs. 2 Nr. 1 VIII), auch im Kontext von Gewaltschutz. So wurde 2022 z.B. eine neue ge-

meinsame Empfehlung für die örtlichen Jugendämter zum Thema „Kinder und Jugendli-

che als Mitbetroffene von Gewalt in Paarbeziehungen“ veröffentlicht (vgl. Vorlage Nr. 

15/985).  

3.2 Aktivitäten des LVR als Träger der Eingliederungshilfe 

Als Träger der Eingliederungshilfe hat der LVR grundsätzlich zwei Möglichkeiten, um da-

rauf hinzuwirken, dass externe Leistungserbringer der Eingliederungshilfe einrichtungsbe-

zogene Gewaltschutzkonzepte erstellen und umsetzen: 

- Hinwirkungspflicht gemäß § 37a Abs. 1 SGB IX: Durch das im Juni 2021 verab-

schiedete Teilhabestärkungsgesetz wurde § 37a Abs. 1 SGB IX neu ins SGB IX aufge-

nommen. Alle Leistungserbringer müssen demnach „geeignete Maßnahmen zum 

Schutz vor Gewalt für Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte 

Menschen, insbesondere für Frauen und Kinder mit Behinderung und von Behinde-

rung bedrohte Frauen und Kinder“ treffen. „Zu den geeigneten Maßnahmen nach Satz 

1 gehören insbesondere die Entwicklung und Umsetzung eines auf die Einrichtung o-

der Dienstleistungen zugeschnittenen Gewaltschutzkonzepts. Die Rehabilitationsträ-

ger und die Integrationsämter wirken bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 

                                         
9 https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/jugendfrderung/dokumente_74/Praxistipps_Rechte-und-Schutz-

konzepte_AJS-LVR_22122022.pdf  

 

https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/9BBCF27A48CBBCC5C1258503002E9F61/$file/Vorlage14_3821_1.pdf
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/32480A9D5D7AD0A9C1258920002CAF1F/$file/Vorlage15_985.pdf
https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/jugendfrderung/dokumente_74/Praxistipps_Rechte-und-Schutzkonzepte_AJS-LVR_22122022.pdf
https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/jugendfrderung/dokumente_74/Praxistipps_Rechte-und-Schutzkonzepte_AJS-LVR_22122022.pdf
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darauf hin, dass der Schutzauftrag nach Absatz 1 von den Leistungserbringern um-

gesetzt wird“ (§ 37a Abs. 1 SGB IX). 

- Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung: Mit Einführung des Bundesteilhabege-

setzes (BTHG) wurden den Trägern der Eingliederungshilfe in § 128 SGB IX „Wirt-

schaftlichkeits- und Qualitätsprüfung“ ein gesetzliches Prüfrecht aus besonderem An-

lass eingeräumt. Das Land NRW hat mit § 8 des Ausführungsgesetzes zum SGB IX 

(AG-SGB IX NRW) das Prüfrecht der Träger der Eingliederungshilfe nach § 128 SGB 

IX um anlassunabhängige Qualitätsprüfungen erweitert. Konkret bedeutet dies, dass 

der LVR u.a. anlassunabhängig und unangekündigt Qualitätsprüfungen in Einrichtun-

gen und Diensten der Eingliederungshilfe vornehmen und dabei auch den Umgang mit 

dem Thema Gewaltschutz beleuchten kann. 

3.2.1 LVR-Dezernat Soziales 

Das LVR-Dezernat Soziales ist insbesondere zuständig für Eingliederungshilfeleistungen 

für erwachsene Menschen mit wesentlicher Behinderung und Eingliederungshilfebedarf. 

Um die Leistungserbringer der Eingliederungshilfe in diesem Bereich bei der Erstellung 

von einrichtungsbezogenen Gewaltschutzkonzepten nach § 37a SGB IX zu unterstützen, 

hat das LVR-Dezernat Soziales im Herbst 2021 zwei Eckpunktepapiere veröffentlicht: 

- Das LVR-Eckpunktepapier zum Gewaltschutz bei Leistungen der sozialen Teil-

habe dient Leistungserbringern von Angeboten der sozialen Teilhabe im Rheinland als 

Orientierungshilfe bei der Erstellung von Gewaltschutzkonzepten (vgl. auch Gliede-

rungsziffer 1).  

- Das LVR-Eckpunktepapier Gewaltschutz in rheinischen Werkstätten (WfbM) 

konkretisiert die Inhalte der landesweiten „Rahmenvereinbarung zur Qualitätssiche-

rung und Gewaltprävention in nordrhein-westfälischen Werkstätten für Menschen mit 

Behinderung“ aus September 2019. Es strukturiert sich in eine Beschreibung der Ziel-

setzung von Gewaltschutzkonzepten der WfbM, den Umfang von derartigen Gewalt-

schutzkonzepten, die zu integrierenden Elemente eines Gewaltschutzkonzeptes (u.a. 

Präventions- und Interventionsstrategien) und die Erarbeitungsverantwortung von 

Gewaltschutzkonzepten. 

Mit Veröffentlichung der Eckpunktepapiere wurden alle im Rheinland tätigen Leistungser-

bringer dieser Eingliederungshilfeleistungen durch das LVR-Dezernat Soziales dazu aufge-

fordert, ihre einrichtungsbezogenen Gewaltschutzkonzepte bis Ende des Jahres 2021 ein-

zureichen. Parallel wurde damit begonnen, ein systematisches LVR-internes Prüfverfah-

ren für die eingereichten Gewaltschutzkonzepte der Leistungserbringer aufzubauen. 

Zur Umsetzung im Bereich der WfbM lässt sich zusammenfassend feststellen, dass ein 

Teil der von den WfbM eingereichten Gewaltschutzkonzepte in sehr gutem Maße den ver-

einbarten Eckpunkten entspricht. Gleichzeitig bestehen bei einem größeren Teil der ein-

gereichten Konzepte jedoch noch erhebliche Mängel (vgl. Vorlage Nr. 15/1125). 

Die Verantwortung zur Hinwirkung der Erfüllung des Schutzauftrages durch Leistungser-

bringer von Leistungen der Sozialen Teilhabe ist in den Regionalabteilungen verortet 

und wird durch die Grundsatzabteilung 72.70 unterstützt und koordiniert. Zur Erfassung 

des gegenwärtigen Status eingereichter Gewaltschutzkonzepte und deren vorliegender 

https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/soziales/menschenmitbehinderung/1_dokumente/arbeitundausbildung/dokumente_229/vereinbarung_zur_teilhabe_in_arbeit/20_2603_Rahmenvereinbarung_ueber_Qualitaetssicherung_und_Gewaltschutz_fuer_Werkstaetten_in_NRW_barrierefrei.pdf
https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/soziales/menschenmitbehinderung/1_dokumente/arbeitundausbildung/dokumente_229/vereinbarung_zur_teilhabe_in_arbeit/20_2603_Rahmenvereinbarung_ueber_Qualitaetssicherung_und_Gewaltschutz_fuer_Werkstaetten_in_NRW_barrierefrei.pdf
https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/soziales/menschenmitbehinderung/1_dokumente/arbeitundausbildung/dokumente_229/vereinbarung_zur_teilhabe_in_arbeit/20_2603_Rahmenvereinbarung_ueber_Qualitaetssicherung_und_Gewaltschutz_fuer_Werkstaetten_in_NRW_barrierefrei.pdf
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/D9C9FFB5E0CA6BC9C125889B0029E587/$file/Vorlage15_1125.pdf
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Qualität, wurden zwei Onlinebefragungen mit den Regionalabteilungen durchgeführt. Die 

erste Onlinebefragung fand im August 2022 im Rahmen eines Traineeprojekts statt und 

zielte auf die Erfassung eingereichter Konzepte und die Bewertungen der Qualität dieser 

Konzepte ab. Zeitgleich sollte die zu erwartende Arbeitsbelastung für die Mitarbeitenden 

in den Regionalabteilungen durch den Hinwirkungs- und Prüfauftrag dargestellt werden. 

Die zweite Onlinebefragung der Regionalabteilungen fand im Dezember 2022 statt, um 

den aktuellsten Stand zu den eingereichten Gewaltschutzkonzepten und den gegenwärti-

gen Prüfstand zu verifizieren. Die nachfolgenden Ergebnisse basieren entsprechend auf 

den aktuellsten Zahlen beider Abfragen.  

Mit Blick auf die Angebote für Leistungen der Sozialen Teilhabe lässt sich feststellen, dass 

über 1.775 Einrichtungen und Dienste für Leistungen der Sozialen Teilhabe im Zuständig-

keitsbereich des LVR liegen. 652 Gewaltschutzkonzepte wurden bislang eingereicht, die 

sich auf insgesamt 1.471 Einrichtungen und Dienste für Leistungen der Sozialen Teilhabe 

beziehen.10 Das entspricht einem Anteil von rund 83%.  

Die Überprüfung der Gewaltschutzkonzepte geht mit einem enormen Arbeitsaufwand für 

die Regionalabteilungen einher. Von den 652 eingegangenen Gewaltschutzkonzepten 

konnten 224 mindestens einmal geprüft werden. Dies zeigt sich auch in der subjektiv 

empfundenen Arbeitsbelastung durch die Prüftätigkeit: 95% der prüfenden Personen füh-

len sich (stark) überlastet durch die Prüftätigkeit der Gewaltschutzkonzepte. Gleichzeitig 

zeigt sich eine große Zufriedenheit mit dem intern zur Verfügung stehenden Prüfschema 

auf Seiten der prüfenden Personen – der überwiegende Anteil bewertet das Prüfschema 

als (sehr) hilfreich.  

Die Qualität der eingegangenen Gewaltschutzkonzepte entspricht bislang nicht den 

Vorgaben des LVR-Eckpunktepapier zum Gewaltschutz bei Leistungen der sozialen Teil-

habe. Bislang konnte ein Gewaltschutzkonzept als qualitätsgesichert bewertet werden. 

Die inhaltlichen Herausforderungen bei der Umsetzung der Vorgaben werden bei unter-

schiedlichen Themen gesehen. Hierzu wird in der nachfolgenden Abbildung eine Übersicht 

vermittelt: 

                                         
10 Ein substantieller Anteil von Leistungserbringern der Sozialen Teilhabe reicht die Gewaltschutzkonzepte als 

Trägerkonzepte ein, die Aussagen über mehrere Einrichtungen und Dienste beinhalten.  
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Abbildung 1: Defizite in der inhaltlichen Ausgestaltung. 

Bei den rot markierten Balken handelt es sich um inhaltliche Bereiche, die von mehr als 

der Hälfte der Personen als defizitär im Rahmen der Gewaltschutzkonzepte bewertet wer-

den. Hier ist insbesondere hervorzuheben, dass die eingehenden Gewaltschutzkonzepte 

noch nicht hinreichend genau die eigenen einrichtungs- und dienstleitungsbezogenen Ri-

siken für Gewaltereignisse in Form von passgenauen Risikoanalysen in den Blick nehmen. 

Auch sind die Konzepte häufig eher unkonkret formuliert, so dass meist nicht deutlich 

wird, welche konkreten Zuständigkeiten für den Gewaltschutz vorgehalten, wie interne 

Prozesse umgesetzt oder welches gewaltschutzbezogene Fortbildungsangebot von Leis-

tungserbringern vorgehalten wird.  

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Gewaltschutzkonzepte für Einrichtungen und 

Dienste im Rahmen von Leistungen der Sozialen Teilhabe aktuell inhaltlich noch nicht 

konkret genug beschrieben werden.  

Die Hinwirkungspflicht nach §37a Abs. 2 SGB IX des Trägers der Eingliederungshilfe ist 

aufgrund des leistungsrechtlichen Bezugs zwischen Leistungsträger und Leistungserbrin-

ger der Eingliederungshilfe eingeschränkt. Wenn Gewaltschutzkonzepte den Vorgaben 

des LVR nicht genügen, werden die Leistungserbringer durch die Regionalabteilungen der 

Fachbereiche 72 und 73 um eine Überarbeitung gebeten und es werden ggfls. Qualitäts-

gespräche durchgeführt. Wird durch die internen Konzeptprüfungen und Qualitätsgesprä-

che – oder auch durch Wirtschaftlichkeit- und Qualitätsprüfungen nach §128 SGB IX – 

deutlich, dass den vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen nicht nachgekommen 

wird, ist nach § 129 SGB IX die Vergütung des Leistungserbringers zu kürzen. 

3.2.2 LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie 

Die Zuständigkeit für Eingliederungshilfe im Bereich der Frühförderung (Heilpädagogische 

Leistungen im Rahmen von Frühförderung/Interdisziplinäre Frühförderung) sowie im Be-

reich von heilpädagogischen Tagesstätten, in Kindertageseinrichtungen sowie in der Kin-

dertagespflege im Rheinland liegt im LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie.  
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Um auch die Leistungserbringer dieser Angebote zu unterstützen, haben die zuständigen 

Stellen im LVR und im LWL eine „Arbeitshilfe Gewaltschutzkonzepte nach § 37a 

SGB IX – eine Unterstützung für Leistungserbringer der (interdisziplinären) 

Frühförderung“ erarbeitet (siehe Vorlage Nr. 15/1273). Die Arbeitshilfe orientiert sich 

stark an dem Papier „Aufsichtsrechtliche Grundlagen – Organisationale Schutzkonzepte in 

betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche nach § 45 SGB 

VIII“ (vgl. Gliederungsziffer 3.1). 

Die Leistungserbringer von Eingliederungshilfeleistungen im Bereich der Kindertagesein-

richtungen sowie von Leistungen über Tag und Nacht für Kinder und Jugendliche müssen 

Gewaltschutzkonzepte gemäß § 45 SGB VIII vorlegen (vgl. Gliederungsziffer 3.1). Gehen 

die Einrichtungen in ihren Gewaltschutzkonzepten auf besondere Schutzbedürfnisse von 

Kindern mit (drohender) Behinderungen ein, so erkennt der LVR als Träger der Eingliede-

rungshilfe die Konzepte auch als Gewaltschutzkonzept nach § 37a SGB IX an.

https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/F13BDF0DB61B39A5C12588E800360D50/$file/Vorlage15_1273.pdf
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3.2.3 Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung 

Zur Umsetzung der Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung wurden in beiden beteilig-

ten Dezernaten inzwischen eine Konzeption zur Umsetzung des Prüfauftrags erarbeitet 

und erste Prüfungen durchgeführt. Bei den Prüfungen wird im Kontext der Prozessqualität 

auch regelhaft geprüft, ob in einer Einrichtung ein Gewaltschutzkonzept vorliegt und ob 

die darin beschriebenen Prozesse etabliert sind. Für eine ausführliche Darstellung der 

Prozesse sei auf Vorlage Nr. 15/564/1 verwiesen. 

3.3 Aktivitäten im Rahmen der Förderung von Koordinierungs-, 
Kontakt- und Beratungsstellen und Sozialpsychiatrischen 

Zentren 

3.3.1 Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstellen 

Im Rahmen der Anforderung an Gewaltschutzkonzepte von Leistungserbringern der Ein-

gliederungshilfe (vgl. Gliederungsziffer 3.2) wurden auch die vom LVR geförderten Koor-

dinierungs-, Kontakt- und Beratungsstellen (KoKoBe) dazu aufgefordert, Gewaltschutz-

konzepte zu verfassen und vorzulegen. Dabei wurde es den Leistungserbringern, die eine 

Förderung für das Angebot der KoKoBe erhalten, freigestellt, ob das Gewaltschutzkonzept 

für diese Dienstleistung innerhalb des Gesamtkonzepts des Leistungserbringers auf Trä-

gerebene beschrieben wird oder ob der KoKoBe-Trägerverbund in einer Gebietskörper-

schaft des Rheinlands ein eigenständiges Gewaltschutzkonzept für den KoKoBe-Träger-

verbund und damit leistungserbringerübergreifend beschreibt. 

Von den 58 Leistungserbringern, die eine KoKoBe-Förderung erhalten, wurden derzeit 42 

Gewaltschutzkonzepte eingereicht, die die Dienstleistung der KoKoBe berücksichtigen 

(Stand Januar 2023). Das heißt es erfolgte ein Rücklauf in ca. 72 %.  

Die Qualität eingereichter Gewaltschutzkonzepte von KoKoBe-Angeboten lässt sich zum 

jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend eruieren. Gleichzeitig sind die bisherigen Kriterien 

zum LVR-Erwartungshorizont (LVR-Eckpunktepapiere) nur eingeschränkt auf die Bera-

tungstätigkeiten übertragbar. Es bedarf passgenauer Kriterien, die Gewaltschutzkonzepte 

auf ihre Qualität im Kontext von Beratungssituationen überprüfen. Dies wird Teil des 

neuen „Rahmenkonzeptes zur Weiterentwicklung der KoKoBes“ sein. Auch ist der Fokus 

vertiefend auf die Aufdeckung von Gewaltereignissen im Kontext von Beratungssituatio-

nen zu beziehen.  

3.3.2 Sozialpsychiatrische Zentren 

Das Thema Gewaltschutz ist auch im Kontakt mit den vom LVR geförderten Sozialpsychi-

atrischen Zentren (SPZ) ein wichtiges Thema, welches durch die in 2020 begonnene För-

derung des Peer-Counseling durch das Dezernat Klinikverbund und Verbund Heilpädago-

gischer Hilfen verstärkt fokussiert wird. Perspektivisch wird Gewaltschutz nach Inkrafttre-

ten der geänderten Förderrichtlinien sicher auch in den (nun wieder aufgenommenen) 

Prozessen der Selbstbewertungen und gegenseitigen Visitationen bis hin zu den mit dem 

Fachbereich „Planung, Qualitäts- und Innovationsmanagement" (FB 84) abzuschließen-

den Zielvereinbarungen aufgegriffen.  

Das Dezernat Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen wird im Laufe des Jah-

res 2023 mit dem Dezernat Soziales dazu in Austausch treten, in welcher Form die SPZ, 

https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/4CC46E4BA76FA973C12588080030126A/$file/Vorlage15_564_1.pdf
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die ja in der Regel auch Angebote der Eingliederungshilfe vorhalten und entsprechend fi-

nanziert werden, bezüglich der Gewaltschutzkonzepte bereits informiert bzw. angefragt 

worden sind.  

Ob es Sinn macht bzw. erforderlich ist, dass die Sozialpsychiatrischen Kompetenzzentren 

für Migration (SPKoM) Konzepte vorlegen, ist unklar. Diese sind als einzelne Fachkräfte 

mit ihrer speziellen Funktion in einer Institution angegliedert und haben keinen direkten 

Klient*innenkontakt. 

3.4 Aktivitäten des LVR-Inklusionsamtes  

Die Hinwirkungspflicht gemäß § 37a Abs. 1 SGB IX betrifft explizit auch die Integrations-

ämter (vgl. Gliederungsziffer 3.2). Die für das LVR-Inklusionsamt relevanten Bereiche 

sind die Integrationsfachdienste (IFD) und Inklusionsbetriebe. Die Inklusionsbetriebe fal-

len als Betriebe des ersten Arbeitsmarktes jedoch nicht unter den § 37a Abs. 1 SGB IX.  

Die IFD-Träger im Rheinland wurden vom LVR-Inklusionsamt über den neuen gesetzli-

chen Tatbestand des § 37a SGB IX informiert und zum wichtigen Thema Gewaltschutz 

erneut sensibilisiert. Weitere Schritte wurden nicht veranlasst, da es sich bei den IFD 

nicht um klassische Betreuungseinrichtungen in allen Lebensbereichen, sondern um am-

bulante Beratungsstellen im beruflichen Kontext für Arbeitgebende und Arbeitnehmende 

handelt.  

Dem LVR-Inklusionsamt sind in den vergangenen Jahren weder aus dem Bereich der IFD-

Träger noch aus dem Bereich der Inklusionsbetriebe Fälle bekannt geworden, die dem 

Thema Gewaltschutz zuzurechnen wären. 

3.5 Aktivitäten des Schulträgers LVR im Bereich der  

Schülerbeförderung 

Nur wenige Schüler*innen der LVR-Förderschulen legen den täglichen Schulweg mit öf-

fentlichen Verkehrsmitteln zurück. Der LVR hat aus diesem Grund einen Schülerspezial-

verkehr zu seinen Schulen eingerichtet. Mit dem Betrieb der Schulbuslinien sind etwa 150 

Beförderungsunternehmen beauftragt, die über 5.200 Schüler*innen befördern. 

Für den Bereich der Schülerbeförderung hat der LVR als Schulträger, gemeinsam mit 

dem LVR-Förderschulen, einen Verhaltenskodex entwickelt. Der Verhaltenskodex for-

muliert für das Beförderungspersonal der Schulbusunternehmen Verhaltensregeln.  Das 

Personal verpflichtet sich schriftlich dazu, den Verhaltenskodex einzuhalten. Eine ent-

sprechende Erklärung ist im Fahrzeug mitzuführen (vgl. hierzu ausführlich Vorlage Nr. 

14/3821/1). Die Eltern werden durch die Schulen über den Verhaltenskodex informiert. 

Im Rahmen von Schulbuskontrollen überprüfen die Mitarbeitenden des LVR-Fachbereichs 

Schulen und das LVR-Schulträgerpersonal, ob die Unternehmen sich an diese Vorgabe 

halten. Ein fehlender Verhaltenskodex wird durch den LVR-Fachbereich Schulen geahn-

det. 

https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/9BBCF27A48CBBCC5C1258503002E9F61/$file/Vorlage14_3821_1.pdf
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/9BBCF27A48CBBCC5C1258503002E9F61/$file/Vorlage14_3821_1.pdf


25 

 

3.6 LVR-Institut für Konsulentenarbeit „Kompass“  

im LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen 

Eine wichtige Unterstützungs- und Beratungsfunktion im Kontext der Prävention von Ge-

walt für externe sowie LVR-eigene Leistungserbringer leistet das LVR-Institut für Kon-

sulentenarbeit „Kompass“ im LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen. Das mobile Bera-

tungsangebot vor Ort richtet sich an Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen 

sowie an Fachkräfte aus den verschiedensten Diensten der Eingliederungshilfe.  

Ziele der Beratung sind: 

- Entwicklung von Handlungsalternativen bei herausforderndem Verhalten und im Um-

gang mit Konflikten. 

- Sicherung qualitativ guter und unterstützender Wohn- und Beschäftigungssituationen 

- Verbesserung von Lebenssituationen und Lebensperspektiven sowie Teilhabechancen. 

Die Anzahl der Neuanfragen, die das Institut erreichen, ist über die letzten zehn Jahre 

auf einem hohen Niveau stabil. Dies ist ein Hinweis auf den anhaltenden Bedarf und die 

fachliche Akzeptanz der Beratungsleistungen des Institutes. Im Jahr 2021 gab es insge-

samt 152 neue Beratungsanfragen. Zusammen mit den „laufenden Beratungsfälle“, d.h. 

den Beratungen, welche in den vorherigen Jahren begonnen und bislang noch nicht abge-

schlossen wurden, hat das Institut 2021 insgesamt 371 Fälle bearbeitet (vgl. 5. Quali-

täts- und Leistungsbericht für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen, S. 70 f., Vor-

lage Nr. 15/1041). 

Bemerkenswert ist, dass im Abschlussbericht der Expertenkommission „Herausforderndes 

Verhalten und Gewaltschutz in Einrichtungen der Behindertenhilfe“ der Aufbau von Kon-

sulentendiensten in ganz NRW gefordert wird. 

3.7 Weitere Aktivitäten des LVR 

Das LVR-Zentrum für Medien und Bildung hat sich im Rahmen der Online-Work- 

shopreihe „MediaLab Inklusiv“ auch mit dem Thema Gewaltschutz explizit befasst. Am 9. 

Juni 2022 fand eine Veranstaltung zum Thema „Cybergrooming – Sexuelle Gewalt im In-

ternet. Gefahren erkennen und sich schützen“ statt. Es ist geplant, das Thema Cyber-

mobbing/Cybergrooming künftig regelmäßig in der „MediaLab Inklusiv“-Reihe anzubieten. 

Die Online-Workshopreihe richtet sich an pädagogische Fachkräfte aus LVR-und anderen 

Förderschulen sowie an außerschulische Einrichtungen, um medienpädagogische 

und -technische Impulse für den sinnvollen Einsatz von Medien in der Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen zu geben. 

3.8 Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich aus Sicht der LVR-Stabsstelle Inklusion – Menschenrechte – 

Beschwerden festhalten, dass der LVR insbesondere seine neuen gesetzlichen Einfluss-

möglichkeiten sehr aktiv dafür nutzt, um externe Leistungserbringer für vulnerable Ziel-

gruppen im Rheinland zur Beschäftigung mit Gewaltschutzkonzepten anzuregen.  

https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/B99B4BBCCB9CB8EAC12588B600240E7F/$file/Vorlage15_1041.pdf
https://medien-und-bildung.lvr.de/de/unser_angebot/medienzentrum_duesseldorf/medialab_inklusiv_3/medialab_inklusiv.html
https://medien-und-bildung.lvr.de/de/unser_angebot/medienzentrum_duesseldorf/medialab_inklusiv_3/medialab_inklusiv.html


26 

 

Ein starkes rechtliches Instrument liegt hierfür auf Seiten des LVR-Landesjugendam-

tes, das nunmehr bei der Erteilung und Überprüfung einer Betriebserlaubnis nach § 45 

SGB VIII von den jeweiligen betriebserlaubnispflichten Leistungserbringern eine Beschäf-

tigung mit einem Gewaltschutzkonzept explizit verlangen kann. Um die Leistungserbrin-

ger hierbei zu unterstützen, wurden Arbeitshilfen entwickelt sowie zahlreiche Fortbil-

dungs- und Beratungsangebote geschaffen.  

Auch in weiteren Aufgabenfeldern der Kinder- und Jugendhilfe bekommen Gewaltschutz-

konzepte einen immer wichtigeren Stellenwert. Dies wird nach eigener Einschätzung des 

LVR-Landesjugendamtes zu einem weiteren deutlichen Ausbau der Fortbildung und Bera-

tung des Landesjugendamtes zu diesem Themenfeld führen. 

Ein zweites starkes rechtliches Instrument steht dem LVR zudem als Träger der Ein-

gliederungshilfe mit der Hinwirkungspflicht gemäß § 37a Abs. 1 SGB IX zur Verfügung. 

Die mit dieser Aufgabe betrauten LVR-Dezernate Soziales sowie Kinder, Jugend und Fa-

milie haben inzwischen alle Leistungserbringer dazu aufgefordert, einrichtungsbezogene 

Gewaltschutzkonzepte vorzulegen. Das Nachhalten und vor allem die inhaltliche Prüfung 

der eingereichten Konzepte geht mit einem erheblichen Arbeitsaufwand einher. Noch zei-

gen sich nach eigener Einschätzung des Dezernates Soziales erkennbare Abweichungen 

in der Qualität der eingegangenen Gewaltschutzkonzepte im Vergleich zu den vom LVR 

festgelegten Vorgaben für Gewaltschutzkonzepte. 

Das LVR-Dezernat Soziales hat auch die vom LVR geförderten Koordinierungs-, Kon-

takt- und Beratungsstellen (KoKoBe) dazu aufgefordert, Gewaltschutzkonzepte zu 

verfassen und vorzulegen. Dabei wurde als Entwicklungsaufgabe deutlich, die Risiken für 

Gewalt und daraus abgeleitete Anforderungen an Gewaltschutzkonzepte noch einmal 

speziell für den Kontext einer Beratungsstelle zu beleuchten. Im Kontext der vom LVR 

geförderten Sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ) ist noch zu prüfen, in welcher Form 

die SPZ, die in der Regel auch Angebote der Eingliederungshilfe vorhalten, bereits die 

SPZ-Angebote in ihren Gewaltschutzkonzepten (ausreichend) aufgreifen. 

Möglicherweise ergeben sich hieraus auch Impulse für die ebenfalls beratend tätigen In-

tegrationsfachdienste (IFD) im Rheinland. Sie wurden vom LVR-Inklusionsamt zum 

wichtigen Thema Gewaltschutz erneut sensibilisiert. Eine Handlungsnotwendigkeit zur 

Einreichung von Konzepten wird jedoch aktuell nicht gesehen. 

Im Bereich der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern in der Schülerbeförderung 

setzt der LVR als Schulträger weiterhin auf das inzwischen bewährte Instrument eines 

Verhaltenskodex. 

Die fachliche Unterstützung in der konkreten Fallarbeit durch das LVR-Institut für Kon-

sulentenarbeit „Kompass“ wird durch externe sowie LVR-eigene Leistungserbringer 

weiterhin stark nachgefragt. Insofern überrascht es nicht, dass die Expertenkommission 

„Herausforderndes Verhalten und Gewaltschutz in Einrichtungen der Behindertenhilfe“ ei-

nen Ausbau ähnlicher Beratungsangebote angeregt hat.  
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4. Weitere LVR-Aktivitäten zur Stärkung des Gewalt-

schutzes in LVR-Einrichtungen und -Dienststellen 

Gemäß Grundsatzpapier sollen sich perspektivisch auch alle weiteren Einrichtungen 

und Dienste des LVR (einschließlich der Zentralverwaltung und der Außendienststellen) 

mit den vorhandenen Risiken für Gewalt in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen 

und dem Erfordernis von Gewaltschutzkonzepten befassen. 

Hier ist der LVR insbesondere in seiner Funktion als Arbeitgeber gefragt, der seine 

Mitarbeitenden im Zuge seiner arbeitgeberseitigen Fürsorgepflicht vor Gewalt durch an-

dere Mitarbeitenden oder Externe (z.B. Kund*innen der Verwaltung, Dienstleistende, Be-

sucher*innen) schützen muss.  

Zugleich ist der LVR – auch abseits seiner Funktion als Leistungserbringer für besonders 

vulnerable Zielgruppen (vgl. Gliederungsziffer 2) – gefordert, Externe vor Gewalt zu 

schützen. Dies betrifft in besondere Weise  

- Verwaltungsbereiche mit viel Kontakt zur (vulnerablen) Kundschaft (z.B. Eingliede-

rungshilfe, Opferentschädigung), 

- LVR-Einrichtungen mit viel Publikumsverkehr (z.B. Pforten, Museen) sowie 

- LVR-Schulen, in denen vorrangig volljährige Schüler*innen unterrichtet werden (LVR-

Berufskolleg und LVR-Pflegeschulen im Klinikverbund). 

Im Folgenden werden zentrale Aktivitäten beschrieben, die der LVR zur Verbesserung des 

Gewaltschutzes in den weiteren Einrichtungen und Dienststellen bzw. LVR-über-

greifend unternimmt.  

4.1 LVR-Diversity-Konzept 

Im Juni 2021 stimmte der LVR-Verwaltungsvorstand einvernehmlich dem ersten LVR-

Diversity-Konzept zu (vgl. Vorlage Nr. 15/584). Im Fokus des LVR-Diversity-Konzeptes 

stehen die sogenannten Diskriminierungsgründe nach § 1 Allgemeines Gleichbehand-

lungsgesetz (AGG) und diese sechs daraus abgeleiteten Dimensionen von Vielfalt: Le-

bensalter, Geschlecht und geschlechtliche Identität, sexuelle Identität, Behinderung, eth-

nische Herkunft und Nationalität sowie Religion und Weltanschauung. 

Das Diversity-Konzept definiert zehn strategische Diversity-Ziele für den LVR als Arbeit-

geber (drei Ziele), als Dienstleister für die Menschen im Rheinland (zwei Ziele) sowie fünf 

übergreifende Ziele. Aufsetzend auf den guten Erfahrungen mit dem LVR-Aktionsplan zur 

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) sollen diese Ziele im Rahmen ei-

nes Mainstreaming-Ansatzes umgesetzt werden. 

Die bisherige Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsarbeit des LVR wird durch das 

neue LVR-Diversity-Konzept ergänzt und verstärkt. So gibt es nun zum ersten Mal ein 

verbandsweit geltendes Gesamtkonzept, das alle wichtigen Dimensionen von Vielfalt und 

ihr Zusammenwirken (Intersektionalität) zugleich in den Blick nimmt und für das ge-

samte Aufgabenspektrum des LVR gilt. 

https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/DBE0B17F74DA1FBBC1258792002EF4C7/$file/Vorlage15_584.pdf
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Als deutlich herauszustellendes Merkmal beschränkt sich das LVR-Diversity-Konzept nicht 

auf ein personalwirtschaftliches „Diversity-Management”, sondern betont die allgemeinen 

Gleichbehandlungsrechte aller Menschen und die Schutz- und Gewährleistungspflichten 

des LVR. Zu den Schutzpflichten zählt dabei explizit auch der Schutz vor Diskriminierung 

in all ihren Erscheinungsformen (Diversity-Ziel Nr. 8). Eine wichtige Umsetzungsaktivität 

ist dabei die Neustrukturierung der internen LVR-Beschwerdestelle nach dem AGG (vgl. 

Gliederungsziffer 4.3). 

Die LVR-Stabsstelle Inklusion – Menschenrechte – Beschwerden koordiniert federführend 

die strategische Umsetzung des LVR-Diversity-Konzeptes im Verband.  

4.2 Aktivitäten der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender 

Mainstreaming 

Die LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming fungiert LVR-weit als An-

sprechpartnerin für die Beratung und Unterstützung zum Themenfeld Sexuelle Belästi-

gung am Arbeitsplatz sowohl für (betroffene) Beschäftigte als auch für Führungskräfte 

(vgl. Vorlage Nr. 15/704). 

Um Betroffenen von sexueller Belästigung das Angebot einer niedrigschwelligen konkre-

ten Unterstützung verbandsweit bekannter werden zu lassen, hat die Stabsstelle die 

Dienststellen des LVR flächendeckend mit Plakaten ausgestattet, die auf die Kontaktdaten 

der Stabsstelle, externer Beratungs- und Anlaufstellen für Frauen, Männern und LSB-

TIQ*-Personen und der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) hinweisen. Die Kon-

taktdaten werden zudem auf der Intranetseite der Stabsstelle veröffentlicht. 

Neue Mitarbeitende erhalten über die jeweilige Dienststelle die Broschüre „Nein heißt 

Nein! auch beim Landschaftsverband Rheinland“ mit Informationen zur internen LVR-Be-

schwerdestelle nach dem AGG und zu externen Beratungs- und Anlaufstellen.  

Die Stabsstelle hat sich 2021 gemeinsam mit der Gleichstellungsstelle beim LWL im Rah-

men einer durch das NRW-Gleichstellungsministerium initiierten landesweiten Aktionswo-

che zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen beteiligt. In dieser Aktionswoche 

wurde vom 22. bis 26. November 2021 täglich mit einem Newsletter und im Intranet 

über verschiedene Formen der Gewalt(-erfahrung) informiert, sensibilisiert und es wur-

den Hilfs- und Beratungsangebote aufgezeigt. 

Als Sensibilisierungsaktivität hat die Stabsstelle im Jahr 2022 zu einem digitalen „Wis-

sens-Lunch“ mit dem Titel „Häusliche Gewalt – Was tun?“ am 25. November 2022 einge-

laden. Die Veranstaltung diente der Information und Sensibilisierung von Mitarbeitenden 

im LVR, um betroffenen Kolleg*innen helfen zu können. Im Rahmen der Wanderausstel-

lung „Wenn`s zu Hause knallt“, die zwischen dem 8. und 22. November 2022 im LVR-

Landeshaus zu Gast war, wurde zudem die Möglichkeit geschaffen, das Thema in den öf-

fentlichen Raum und direkt in den LVR zu bringen.  

Darüber hinaus hat die Stabsstelle eine Projektgruppe von Studierenden des Dualen Ba-

chelor-Studiengangs „Kommunaler Verwaltungsdienst - Allgemeine Verwaltung“ (LL.B.) 

an der Hochschule für Polizei und Öffentlichen Verwaltung (HSPV NRW) mit dem Thema 

„Umgang mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz während der Ausbildung“ unterstützt. 

Die Projektarbeit wurde im Juni 2022 vorgestellt. 

https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/0A6A10062A28C0D4C12587A0002BF1BA/$file/Vorlage15_704.pdf
https://intranet/de/wissen_service/gender_inklusion/gender/aktionstag_25_11_/aktionstag_25_11_.jsp?query=tag%20der%20gewalt%20an%20frauen
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Auch der 2022 neu aufgelegte LVR-Gleichstellungsplan 2025 (vgl. Vorlage Nr. 

15/850) beschäftigt sich im Handlungsfeld 3.6 mit dem Schutz vor Gewalt und sexu-

eller Belästigung am Arbeitsplatz. Als Zielstellung wird formuliert: 

„Auf Grundlage einer vorzunehmenden Risikoanalyse im LVR wird ein Präventionskonzept 

entwickelt und umgesetzt, mit dem sowohl die Führungskräfte im LVR sensibilisiert und 

in ihrer Handlungskompetenz unterstützt werden als auch die Beschäftigten Information 

und Unterstützung erhalten. Um ein bedarfs- und geschlechtersensibles Handlungskon-

zept zu entwickeln, werden die Daten im Rahmen vorhandener Erhebungsinstrumente 

zum Gewaltschutz flächendeckend geschlechtsspezifisch erhoben und dokumentiert.“ 

Als Maßnahmen in diesem Handlungsfeld sind vorgesehen: 

- Geschlechtsspezifische Datenerfassung zum Gewaltschutz 

- Fortbildung für Führungskräfte zur Prävention von sexueller Belästigung am Arbeits-

platz11 

- Präventionsangebot für Mitarbeitende zum Schutz vor sexueller Belästigung 

Das Präventionskonzept ist in Vorbereitung. Das angesprochene Präventionsangebot für 

Mitarbeitende ist als eine neue Maßnahme zur Prävention von sexueller Belästigung am 

Arbeitsplatz für Führungskräfte geplant. 

4.3 Interne Beschwerdestelle nach dem AGG im LVR 

Die interne LVR-Beschwerdestelle nach § 13 AGG hat die Aufgabe, Beschwerden wegen 

einer Benachteiligung aus den in § 1 AGG genannten Gründen entgegenzunehmen, zu 

prüfen und das Ergebnis der beschwerdeführenden Person mitzuteilen. Die Beschwerde-

stelle dient dem Schutz der Mitarbeitenden im LVR vor Gewalt, Diskriminierung und Be-

nachteiligung. 

Der LVR-Fachbereich Recht, Versicherungen und Innenrevision wurde 2022 mit der Ent-

wicklung eines Konzeptes zur Neustrukturierung der internen AGG-Beschwerdestelle be-

auftragt (vgl. Beantwortung der Anfrage Nr. 15/20). Das Konzept ist inzwischen ausgear-

beitet. Eine entsprechende Dienstanweisung wird aktuell ausgearbeitet. 

4.4 Zentrales Beschwerdemanagement im LVR 

Unabhängige Beschwerdewege sind von hoher Wichtigkeit, damit Betroffene eine Anlauf-

stelle haben, an die sie sich wenden können, auch im Zusammenhang mit Gewalterfah-

rungen.  

Der LVR bietet seinen Kund*innen und Bürger*innen im Rheinland eine Vielzahl von Mög-

lichkeiten, kritische Rückmeldungen zu geben. Eine zentrale Funktion nimmt hier das 

                                         
11 In den neunziger Jahren wurde bis zum Jahr 2002 ein allgemeines Seminar zum Thema „Sexuelle Belästi-

gung am Arbeitsplatz“ seitens des LVR-Instituts Training, Beratung und Entwicklung angeboten. Ab dem Jahr 

2003 gab es ein Seminar für Führungskräfte mit dem Titel „Fairnesskompetenz als Führungsaufgabe“ (späterer 

Titel: Faire Organisationskultur). Das Seminar beinhaltete u. a. das Thema Sexuelle Belästigung am Arbeits-

platz. Dieses Seminar mündete im Jahr 2019 in das Führungskräfte-Curriculum als Wahlpflichtmodul unter dem 

Titel „Führen in komplexen Organisationen – eine Führungskultur leben“.   

https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/F52D8CB8D3B5BFE9C12588380032105A/$file/Vorlage15_850_2.pdf
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/F52D8CB8D3B5BFE9C12588380032105A/$file/Vorlage15_850_2.pdf
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Zentrale Beschwerdemanagement im LVR (ZBM) im Organisationsbereich der LVR-Direk-

torin ein. Das ZBM ist seit März 2019 in der LVR-Stabsstelle Inklusion – Menschenrechte 

– Beschwerden angesiedelt, da unabhängigen Beschwerdemöglichkeiten insbesondere für 

Menschen mit Behinderungen im menschenrechtlichen Kontext eine besondere Bedeu-

tung beigemessen wird. 

Aktuell wird die IT-Fachanwendung (Beschwerde-Management-Software) für das ZBM 

weiterentwickelt. Mit ihrer Hilfe soll künftig auch die zusammenfassende Berichterstat-

tung über Beschwerden weiter qualifiziert werden. Ziel ist es, z.B. ein besseres Bild da-

von zu erhalten, wie häufig und in welchen Zusammenhängen Beschwerden mit Bezug 

auf subjektive erlebte Gewalt vorgetragen werden. 

Bereits heute setzt sich das ZBM thematisch intensiv mit dem Thema Gewalt auseinan-

der. Angelehnt an das Grundsatzpapier reflektiert das ZBM-Team regelmäßig, in welchen 

Situationen aus Sicht von Beschwerdeführenden ein Gewalterlebnis vorgelegen hat. 

Hierzu wird das Augenmerk auf solche Beschwerden gelegt, in denen eine Gewalterfah-

rung vorgetragen und dargelegt wird. Hintergrund dieser Vorgehensweise ist, dass die 

Betroffenen selbst am besten artikulieren können, in welchen Situationen sie Gewalt er-

lebt haben und welche alternativen Handlungsformen sie sich stattdessen vorstellen.  

Eine Auseinandersetzung in qualitativer Hinsicht mit zuvor anonymisierten Beschwerden 

über Gewalterfahrungen findet zudem in regelmäßigen Sitzungen mit dem gesamten 

Team der Stabsstelle statt. 

4.5 Fortbildungen im LVR-Institut für Training, Beratung und Ent-

wicklung 

Fortbildungen sind ein wichtiges Instrument, um die Handlungskompetenzen der LVR-

Mitarbeitenden im Kontext des Gewaltschutzes zu verbessern. 

Das LVR-Institut für Training, Beratung und Entwicklung (im Dezernat Personal und Or-

ganisation) bietet in seinem allgemeinen Fortbildungsprogramm, das sich an alle Mit-

arbeitenden des LVR richtet, verschiedene Seminare mit Berührungspunkten zum Thema 

Gewaltschutz an. Zu nennen sind hier exemplarisch:  

- Konflikt als Chance (im Berichtszeitraum kein Seminar; zwei Seminare in 2023 ge-

plant) 

- Schwierige Kundengespräche konstruktiv gestalten (2 Seminare mit insgesamt 18 

Personen seit September 2021; ein weiteres Seminar in 2023 geplant) 

- Deeskalierende Gesprächsführung (1 Seminar mit 12 Personen seit September 2021; 

zwei weitere Seminare in 2023 geplant) 

- Einführung in das Thema Resilienz (1 Seminar mit 9 Personen seit September 2021; 

zwei weitere Seminare in 2023 geplant) 

- Stress?! Ursachen – Auswirkungen – Lösungen (2 Seminare mit insgesamt 16 Perso-

nen seit September 2021; ein weiteres Seminar in 2023 geplant) 
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Auch im sogenannten Führungskräfte-Curriculum, das sich an alle LVR-Führungs-

kräfte mit Personalverantwortung (mit Ausnahme des LVR-Klinikverbunds und des Ver-

bunds Heilpädagogischer Hilfen) richtet, gibt es verschiedene Seminare, in denen das 

Thema Gewaltschutz (mit-)behandelt wird. Zu nennen sind hier exemplarisch:  

- Diversity im LVR (Wahlpflichtmodul) ( Umgang mit Diskriminierung und Konflikten 

im Team) (1 Seminar mit 10 Personen seit September 2021; ein weiteres Seminar in 

2023 geplant) 

- Konflikte im Führungsalltag – Eine besondere Herausforderung (Wahlpflichtmodul) (3 

Seminare mit insgesamt 30 Personen seit September 2021, zwei weitere Seminare in 

2023 geplant) 

- Führen in komplexen Organisationen – eine Führungskultur leben (vgl. Gliederungszi-

fer 4.2) 

4.6 Sicherheitskonzept für die Zentralverwaltung 

Es ist leider zu beobachten, dass auch Mitarbeitende von Behörden Opfer von Angriffen 

werden können. Diese können verbaler Art, persönlich oder telefonisch, bis hin zu tätli-

chen Angriffen sein.  

Die Abteilung Arbeitssicherheit des LVR-Fachbereiches Personal und Organisation hat da-

her für die Bereiche der LVR-Zentralverwaltung ein Sicherheitskonzept durch eine Sicher-

heitsberatungsfirma erstellen lassen. Darin sind mehrere Sicherheitsmaßnahmen vorge-

schlagen worden, die auf dem von der Unfallkasse NRW in Zusammenarbeit mit dem Po-

lizeipräsidium Aachen erarbeiteten „Aachener Modell“ basieren. Diese umfänglichen Maß-

nahmen sind seitens der Verwaltung für eine Umsetzung priorisiert worden. 

Ein ganz wesentlicher Baustein ist eine Präventions- und Verhaltensschulung für den 

Fall von Übergriffen gegen Beschäftigte. Hierzu wird das Institut für Training, Beratung 

und Entwicklung künftig geeignete Formate anbieten.  

Daneben soll in den LVR-eigenen Bestandsgebäuden durch bauliche, bautechnische und 

technische Maßnahmen ein reglementierter Zugang externer Besuchender ermög-

licht werden, insbesondere durch technische Zutrittskontrollen und Zutrittsüberwachung, 

durch Sicherheitszonen innerhalb der Gebäude, Schließkonzepte und spezielle Bürotrakte 

für Kontakte mit Besuchenden.  

Überdies ist zum Schutz von Beschäftigten mit gefahrgeneigten externen Kontakten eine 

Alarmierungssoftware der Fa. Pascom angeschafft worden, die im Falle eines Über-

griffs schnelle Hilfe sicherstellen kann. Die Pilotanwendung wird aktuell im LVR-Fachbe-

reich Soziale Entschädigung im Gebäude Deutzer Freiheit erprobt (vgl. Gliederungsziffer 

4.7). Die Software bietet umfangreiche Möglichkeiten. Neben individuell programmierba-

ren Nutzergruppen sind verschiedene Alarme auslösbar, wie z.B. „Benötige Hilfe“ oder 

„Gefahrenbereich verlassen“. Ebenso sind verschiedene akustische und optische Alarmie-

rungen (eben auch „stille Alarme“) möglich. Die Nutzung der Software ist auch beim 

Desk-Sharing möglich.  

Nach erfolgreicher Erprobung der Software im LVR-Fachbereich Soziale Entschädigung 

soll der Einsatz in weiteren Bereichen erfolgen. Ein priorisierter weiterer Einsatzbereich 
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soll z.B. die LVR-Stabsstelle Inklusion – Menschrechte – Beschwerden sein, da dort das 

Zentrale Beschwerdemanagement im LVR (ZBM) angesiedelt ist (vgl. Gliederungsziffer 

4.4). Die aktuell installierte Alarmierung per Drucktaster genügt nicht (mehr) den defi-

nierten sicherheitsfachlichen Anforderungen an ein gefahrenstufenabhängiges Sicher-

heitssystem.  

4.7 Aktivitäten im LVR-Fachbereich Soziale Entschädigung  

Der LVR-Fachbereich Soziale Entschädigung bearbeitet insbesondere Anträge nach dem 

Opferentschädigungsgesetz (OEG). Hier wird über Entschädigungsanträge von Menschen 

entschieden, die Opfer von rechtswidrigen, vorsätzlichen und tätlichen Gewalttaten ge-

worden sind. Die Antragstellenden konfrontieren – in ihren Anträgen oder im Gespräch – 

die LVR-Mitarbeitenden teilweise mit Schilderungen extremster Gewalterfahrungen, an-

gefangen bei „einfachen“ Schlägereien bis hin zu Vergewaltigung, sexuellem Missbrauch 

von Kindern, Mord und Totschlag. 

Auch wenn die Mitarbeitenden dadurch nur mittelbare Zeugen dieser Gewalttaten wer-

den, so besteht doch die Gefahr einer sog. „sekundären Traumatisierung“, d.h. die Mitar-

beitenden können selber durch die Gewaltschilderungen traumatisiert werden, ohne sel-

ber die Gewalt erlebt zu haben. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn es ihnen nicht ge-

lingt, sich von dem Gelesenen oder Gehörten abzugrenzen oder dieses zu verarbeiten. 

Um hier vorzubeugen, hat der Fachbereich unter dem Titel „Auf dem Weg in eine 

stress- und traumasensible Organisationskultur im LVR-Fachbereich Soziale Ent-

schädigung“ einen Maßnahmenplan entwickelt. Inhalt ist v. A. der Umgang mit Stress 

und die Bewältigung von möglicherweise traumatisierenden Gewalterlebnissen Dritter. 

Neben niederschwelligen Angeboten wie gemeinsamen Aktivitäten oder kollegialer Bera-

tung, sind auch Supervisionen Bestandteile des Konzepts. 

Die Mitarbeitenden des Fachbereichs Soziale Entschädigung sind in den letzten Jahren zu-

dem gelegentlich Opfer von teils grenzüberschreitenden verbalen Angriffen geworden, 

zumeist über das Telefon. Aber auch im Dienstgebäude wurden Mitarbeitende beschimpft 

oder bedroht. Auch wenn dies Einzelfälle und Ausnahmen sind, so tragen diese doch zu 

einer gewissen Verunsicherung bei. Dies zumal dann, wenn besuchende Personen nicht 

bekannt sind oder nicht eingeschätzt werden können. Daher wird im Fachbereich aktuell 

die Pilotanwendung einer neuen Alarmierungssoftware erprobt (vgl. Gliederungsziffer 

4.6). 

4.8 Aktivitäten zum Gewaltschutz in LVR-Schulen 

Das Thema Gewaltschutz betrifft den LVR neben seine Schulangeboten für Minderjährige 

(vgl. Gliederungsziffer 2.2 und 2.3) auch in Bezug auf seine Schulen, in denen vorrangig 

bereits volljährige Schüler*innen unterrichtet werden. Hierzu zählen das LVR-Berufskol-

leg sowie die LVR-Pflegeschulen im Klinikverbund. 

Für das LVR-Berufskolleg gelten grundsätzlich die gleichen Maßnahmen wie sie bereits 

unter Gliederungsziffer 2.2 für die LVR-Förderschulen dargestellt wurden. 

 

Die Pflegeschulen an den LVR-Kliniken fallen unter das Pflegeberufegesetz bzw. die 

Verordnung zur Durchführung des Pflegeberufegesetzes in NRW (DVO-PflBG NRW). Dort 
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sind – anders etwa als im Schulgesetz NRW – keine Anforderungen an Schutzkonzepte 

für den Schulbetrieb formuliert.  

Die LVR-Pflegeschulen befassen sich mit dem Thema Gewaltschutz jedoch explizit inner-

halb der Schulcurricula, z.B. in Form von Deeskalationstrainings. Im Fokus steht dort der 

Umgang mit Patient*innen, die gewalttätiges Verhalten zeigen. Da die Pflegeschulen di-

rekt den Kliniken zugeordnet sind, gelten für die Lehrenden und Lernenden dort ansons-

ten alle Konzepte und Ansätze zum Gewaltschutz, die bereits für den Bereich der Kliniken 

berichtet wurden (vgl. Gliederungsziffer 2.5). 

4.9 Aktivitäten zum Gewaltschutz im LVR-Kultureinrichtungen 

4.9.1 Sicherheitskonzept für das LVR-Jüdisches Museum im Archäologi-

schen Quartier Köln 

Aufgrund des musealen Hauptthemas des „LVR-Jüdisches Museum im Archäologi-

schen Quartier Köln“ bedarf die Gefahrenabwehr einer besonderen Aufmerksamkeit. Ein 

externer Sicherheitsexperte erarbeitet aktuell ein entsprechendes Sicherheitskonzept für 

die bereits bestehende Verwaltung und den zukünftigen Museumsbetrieb. 

4.9.2 Vorlagepflicht erweiterter Führungszeugnisse in LVR-Kultureinrichtungen 

Gemäß § 30a des Gesetzes über das Zentralregister und das Erziehungsregister (Bundes-

zentralregistergesetz BZRG) besteht für Personen die beruflich, ehrenamtlich oder in 

sonstiger Weise kinder- und jugendnah tätig sind, eine Vorlagepflicht erweiterter Füh-

rungszeugnisse.  

Mitarbeitende des LVR und der Rheinland Kultur GmbH (RKG) in LVR-Kultureinrichtun-

gen, die ihre arbeitsvertraglichen Tätigkeiten regelmäßig kinder- und jugendnah ausfüh-

ren, aber auch Ausbilder*innen von Nachwuchskräften, verfügen über ein entsprechen-

des Zeugnis. Dies gilt ebenso für in diesen Aufgabenbereichen eingesetzte freie Mitarbei-

tende (Selbständige). In jeder LVR-Kultureinrichtung und bei der RKG wird dies entspre-

chend dokumentiert und nachgehalten. 

4.9.3 Fortbildungen 

Die Rheinland Kultur GmbH (RKG) erarbeitet aktuell ein neues Qualifizierungskonzept für 

die Aufsichten/Kolleg*innen an den Kassen zum Thema Besucherorientierung. Hier soll 

das Thema Gewaltschutz aufgegriffen werden.  

Im LVR-Archäologischen Park Xanten und in den LVR-Industriemuseen wurden zudem 

mit Blick auf ein zunehmendes Aggressionspotential bei Besucher*innen, insbesondere 

bei Kindern und Jugendlichen, bereits Deeskalationstrainings für die Mitarbeitenden 

durchgeführt. 

Das Thema „Prävention von sexualisierter Gewalt“ wurde zudem im November 2022 im 

LVR-Freilichtmuseum Kommern (LVR-FMK) in einer Fortbildung behandelt, zu der alle 

Mitarbeitenden und freie Mitarbeitenden eingeladen waren. Die Resonanz war sehr posi-

tiv. 
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Für das LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum (LVR-AFZ) wird ebenfalls Schu-

lungsbedarf für die Mitarbeitenden des Pforten- und Empfangsdienstes in der Abtei Brau-

weiler sowie in Analogie auch für das Personal im Veranstaltungsmanagement gesehen. 

Darüber hinaus bergen die Außenkontakte der Mitarbeitenden sowohl des LVR-Amt für 

Denkmalpflege im Rheinland (LVR-ADR) als auch des LVR-AFZ immer wieder Konfliktpo-

tential u.a. durch verbal unangemessenes Verhalten. Hier sind entsprechend zugeschnit-

tene Schulungen zunehmend notwendig. So sehen sich etwa die Mitarbeitenden des LVR-

ADR in der praktischen Arbeit vor Ort zunehmend aggressivem Verhalten ausgesetzt. Das 

Angebot von Deeskalationstrainings für die Mitarbeitenden könnte hilfreich sein um mit 

konfrontativen Situationen umzugehen. 

Das LVR Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte (LVR-ILR) regt dienstellenbe-

zogene Workshops zur Sensibilisierung der Mitarbeitenden an. 

4.10 Weitere Aktivitäten des LVR 

4.10.1 Beteiligung am Kölner Präventionsprojekt „Edelgard schützt“ 

Der LVR beteiligt sich bereits seit mehreren Jahren am Kölner Präventionsprojekt „Edel-

gard schützt“, das zu mehr Sicherheit im öffentlichen Raum beitragen will. In seinen Ge-

bäuden der Zentralverwaltung in Köln-Deutz bietet der LVR einen geschützten Ort an, 

den Frauen und Mädchen bei akuter Bedrohung schnell und unkompliziert aufsuchen kön-

nen, um durchzuatmen, sich zu sammeln und die nächsten Schritte planen zu können – 

sei es, sich gestärkt, auf den Weg zu machen, ein Taxi zu rufen, die Polizei zu informie-

ren oder was auch immer, von den Betroffenen im Edelgard-geschützten Raum entschie-

den wird. 

Ein gut sichtbarer Aufkleber im Eingangsbereich macht auf das niedrigschwellige Hilfsan-

gebot in den LVR-Dienstgebäuden aufmerksam. Das Personal des Pfortendienstes wird 

durch das Projekt regelmäßig geschult – unterstützt durch die LVR-Stabsstelle Gleichstel-

lung und Gender Mainstreaming.  

4.10.2 Studie zu diskriminierungsfreier Digitalisierung im LVR 

Im digitalen Raum ist insbesondere die Form der psychischen Gewalt präsent. Als psychi-

sche Gewalt werden „alle Formen der emotionalen Schädigung und Verletzung einer Per-

son“ verstanden (vgl. Grundsatzpapier Gliederungsziffer 3.2). Im digitalen Raum umfasst 

psychische Gewalt zum Beispiel „von Hass erfüllte Sprache oder Gesten, verletzende und 

beleidigende Kommentare oder Einträge auf Internetseiten sowie nicht zuletzt Diskrimi-

nierungen und die nach außen gezeigte gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“.12 

Neben der psychischen Gewalt gilt es ebenfalls strukturelle Gewalt in Form von diskrimi-

nierenden Rahmenbedingungen (Regeln, Abläufe, Haltungen) auch im Rahmen der Digi-

talisierung zu vermeiden bzw. zu eliminieren (vgl. Grundsatzpapier Gliederungsziffer 

3.4). 

                                         
12 https://www.schulministerium.nrw/Schulsystem/Praevention/Gewaltpraevention/Aktionsplan 
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Das LVR-Dezernat Digitalisierung, IT-Steuerung, Mobilität und technische Innovation wird 

im Jahr 2023 im Rahmen einer externen Studie unter dem Stichwort „diskriminierungs-

freie Digitalisierung“ entstehende Barrieren und etwaige Ungerechtigkeiten im Digitalen 

untersuchen.13 In der extern begleiteten Studie soll konkret der Frage nachgegangen 

werden, ob und inwieweit Digitalisierung diskriminierend wirken kann. Die Studie soll da-

neben Handlungsempfehlungen enthalten, wie ggf. diskriminierenden Faktoren aktiv 

durch den LVR begegnet werden kann. Dabei soll auch der Aspekt der „Gewalt im digita-

len Raum“ aufgegriffen werden. Themen wie „Cybermobbing“ und „Gewalt im Internet“ 

sollen innerhalb der Studie betrachtet werden. Die zentralen Ergebnisse der Studie wer-

den dann in einer der folgenden Auflagen des Monitoring-Berichts zu den „Grundsätzen 

des Gewaltschutzes im LVR“ vorgestellt. 

4.11 Zusammenfassung 

Dieses Kapitel des Monitoring-Berichtes macht aus Sicht der LVR-Stabsstelle Inklusion – 

Menschenrechte – Beschwerden deutlich, an wie vielen verschiedenen Stellen der LVR 

Berührungspunkte mit dem Thema Gewaltschutz hat. 

Mit dem LVR-Diversity-Konzept wurde erstmals eine verbandsweit geltende Grundlage 

geschaffen, um sich konzeptionell-strategisch mit vorhandenen Diskriminierungsrisiken 

im LVR zu befassen, die nicht nur, aber auch in Form von Gewalt in Erscheinung treten 

zu können. 

Auf Basis des LVR-Diversity-Konzeptes wurde inzwischen u.a. eine Neustrukturierung der 

internen LVR-Beschwerdestelle nach dem AGG angestoßen. Durch die Beschwerde-

stelle soll der Schutz der Mitarbeitenden im LVR vor Gewalt, Diskriminierung und Benach-

teiligung zukünftig verbessert werden, indem vor allem die Bekanntheit und Wirksamkeit 

der Beschwerdestelle verbessert werden. 

Ein wichtiger Akteur in diesem Kontext ist auch die LVR-Stabsstelle Gleichstellung 

und Gender Mainstreaming, die vor allem über die Instrumente Beratung und Sensibi-

lisierung für sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz auf einen verstärkten Schutz der Mitar-

beitenden vor Gewalt hinwirkt. 

Der LVR bietet seinen Mitarbeitenden zudem zahlreiche Möglichkeiten, über Fortbildun-

gen ihre Handlungskompetenzen im Kontext des Gewaltschutzes zu verbessern. Das 

LVR-Institut für Training, Beratung und Entwicklung hat hierzu verschiedene Seminare im 

Angebot. Auch in den LVR-Kultureinrichtungen finden zum Teil spezifische Schulungen zu 

diesen Themen statt. Weiterer Bedarf wird berichtet. 

Überdies ist der LVR dabei, ein Sicherheitskonzept für die Zentralverwaltung umzuset-

zen, um Mitarbeitende durch Gewalt durch externe Besuchende zu schützen. Neben Ver-

haltensschulungen sind z.B. auch Maßnahmen für einen reglementierten Zugang externer 

Besuchender sowie eine technische Alarmierungslösung geplant. 

Neben diesen übergreifenden Aktivitäten zeigt der Monitoring-Bericht auch, dass ver-

schiedene Bereiche der LVR-Verwaltung begonnen haben, sich mit ihren spezifischen Ge-

                                         
13 Vgl. Begleitbeschluss zum Doppelhaushalt 2022/2023, Antrag Nr. 15/37, S. 8. 
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waltrisiken zu befassen. So hat LVR-Fachbereich Soziale Entschädigung einen ent-

sprechenden Maßnahmenplan auf den Weg gebracht, um auf eine stress- und trauma-

sensible Organisationskultur hinzuwirken. 

Das LVR-Dezernat Kultur und landschaftliche Kulturpflege berichtet über beson-

dere Vorüberlegungen zur Gefahrenabwehr im Kontext des LVR-Jüdisches Museum im Ar-

chäologischen Quartier Köln. Im Kontext von musealen Angeboten für Minderjährige wird 

in allen Kultureinrichtungen die Möglichkeit zur Vorlage eines erweiterten Führungszeug-

nisses genutzt, um eine grundsätzliche Eignung der eingesetzten Mitarbeitenden sicher-

zustellen. 

Im LVR-Dezernat Digitalisierung, IT-Steuerung, Mobilität und technische Inno-

vation ist eine spezifische Befassung mit Diskriminierungsrisiken und Gewalt im digitalen 

Kontext für 2023 geplant. 

Auch im Kontext der Beschwerdewege für Kund*innen des LVR, insbesondere im Zentra-

len Beschwerdemanagement (ZBM), findet inzwischen eine vertiefte Befassung mit 

dem Thema Gewalt statt. Aus Sicht der LVR-Stabsstelle Inklusion – Menschenrechte – 

Beschwerden bietet die Auswertung solcher Beschwerden die Möglichkeit, in Zukunft ei-

nen detaillierten Blick darauf zu bekommen, wo besondere Gewaltrisiken in den LVR-Ein-

richtungen und -Dienststellen liegen könnten. Das gleiche gilt für Beschwerden, die künf-

tig die neue interne LVR-Beschwerdestellen nach dem AGG erreichen.  

Auf dieser Basis könnte in Zukunft neu über das Erfordernis von Gewaltschutzkonzepten 

in den weiteren LVR-Einrichtungen und -Dienststellen nachgedacht werden. Zudem erge-

ben sich ggf. Impulse dafür, wo die Gewaltschutzkonzepte in LVR-eigenen Einrichtungen 

für vulnerable Zielgruppen anzupassen wären. 

5. Ausblick 

Für den LVR ist das Thema Gewaltschutz kein neues Thema. Es gibt langjährige Erfah-

rungen und ausgeprägte Fachlichkeit an verschiedenen Stellen im Verband. Gleichwohl 

wurde mit dem Grundsatzpapier im September 2021 ein Meilenstein gelegt: 

Erstmals hat sich der LVR verbandsweit – d.h. über alle Dezernate und Aufgaben hinweg 

– auf eine aufgeklärte und entschlossene Haltung zum Gewaltschutz sowie auf seine Ver-

pflichtungen zum Gewaltschutz in den verschiedenen Rollen als Leistungsträger, Leis-

tungserbringer und auch als Arbeitgeber verständigt. Der LVR hat sich ausdrücklich zu 

seiner Verantwortung bekannt, im Rahmen seiner Aufgaben und Zuständigkeiten alle 

Menschen so effektiv wie möglich vor Gewalt zu schützen. Im Sinne des Leitgedanken 

„Qualität für Menschen“ heißt dies auch, gegebenenfalls über besondere gesetzliche 

Pflichten hinaus tätig zu werden.  

Der vorliegende erste interne Monitoring-Bericht zeigt eindrücklich auf, an wie vielen un-

terschiedlichen Stellen im Verband bereits eine ernsthafte Befassung mit dem Thema Ge-

waltschutz stattfindet und auch konkrete Schritte zur Verbesserung des Gewaltschutzes 

angestoßen wurden. 

Der Einstieg in den Monitoring-Prozess ist aus Sicht der für das Monitoring federführend 

verantwortlichen LVR-Stabsstelle Inklusion – Menschenrechte – Beschwerden gelungen. 
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Hierfür bedankt sich die Stabsstelle bei den beteiligten Dezernaten für die konstruktive 

Zusammenarbeit. 

Die Stabsstelle wird die Umsetzung der Grundsätze des Gewaltschutzes im LVR weiterhin 

aufmerksam verfolgen und dem Verwaltungsvorstand sowie der politischen Vertretung 

jährliche Monitoring-Berichte vorlegen.  

Hinsichtlich der LVR-eigenen Einrichtungen für vulnerable Zielgruppen wird die Stabs-

stelle dabei quantitativ sichtbar machen, wie die Abdeckung der Einrichtungen mit ein-

richtungsbezogenen Gewaltschutzkonzepten im Sinne des Grundsatzpapiers voranschrei-

tet. 

In qualitativer Hinsicht wird die Stabsstelle ein besonderes Augenmerk auf die Qualität 

der Erstellungsprozesse richten. Aktuell lassen sich insbesondere im LVR-Verbund HPH 

intensive Bemühungen erkennen, neben den Mitarbeitenden auch die vulnerable Ziel-

gruppe selbst partizipativ an der Erstellung der Gewaltschutzkonzepte zu beteiligen. 

Spannend werden für zukünftige Berichte auch die weiteren Erfahrungen sein, die der 

LVR in seiner Rolle als Leistungsträger oder Aufsichtsbehörde mit der anspruchsvollen 

Aufgabe der Prüfung von Gewaltschutzkonzepten externer Leistungserbringer sammelt.  

Zudem wird die Stabsstelle die LVR-übergreifenden Aktivitäten (z.B. interne AGG-Be-

schwerdestelle) und die Entwicklungen in einzelnen Fachbereichen der Zentralverwaltung 

(z.B. Fachbereich 54) weiter beobachten. Gerne steht die Stabsstelle den Dezernaten 

auch beratend und unterstützend zur Seite. Mit dem Dezernat 9 ist ein gemeinsamer 

Workshop zum Thema „Gewaltschutz in LVR-Kultureinrichtungen“ bereits konkret in Pla-

nung. 

Es bleibt abzuwarten, welche Impulse für den Gewaltschutz im und durch den LVR im 

Kontext der neuen Landesinitiative Gewaltschutz NRW entstehen. LVR-Direktorin 

Lubek hat die gemeinsame Erklärung zum Auftakt der Landesinitiative „Gewaltschutz 

Nordrhein-Westfalen” am 27. September 2022 unterzeichnet (vgl. Vorlage Nr. 15/1417). 

Der LVR ist in der Gremien- und Arbeitsstruktur der Landesinitiative sowohl als Gesamt-

verband als auch als Vertretung für die öffentlichen Träger von Einrichtungen und Diens-

ten der Behindertenhilfe aktiv beteiligt. 
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